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GESTALTUNGSSATZUNG

Satzung der Stadt Treffurt
über die Gestaltung baulicher Anlagen in der

Ortskern Großburschla

Präamt!el

DF,S.a",ar oa, q,cdt I,FlLr. t:t a_tgtüna 9§ l9,rno l, oF,Th-,:nger
Cer_e,' cie- r.d:arda e,-.rJ,,,nS.:, ir, rypr (on rr r.ator:r._r.,g_Tr-, raitt
ir cre!_ Fassung der BekänJiimachu.g vom 28. JanLar 2003 1Cüet. ZOO:
S. 41)- zuleizt leändert durch Atikel 1 des Gesetzes vom ld. ADrit 201S
:V;1. 2018 S. /-lj r,,1 e oe: § 8b Ab-. o-. tni,no" erjorc., ng

{ThürBO) in der Fassung vcrr] 13_ Mätz 2014 lcvBt. 2014, S. 49) zutetzt
geänded dutch das ceseiz von] 29 JLrn 20jB icvBl S. 29?) lri seiner
Siizung am 29.10.2C18 fotgencie Saizung beschtcssen:
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GESTALTUNGSSATZUNG

Satzung der Stadt Treffurt
über die Gestaltung baulicher Anlagenin der

Ortskern Großburschla

Präambel

Der Stadtrat der Stadt Treffurt hat aufgrund 88 19 und 20 der Thüringer
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung-ThürkO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 2003,
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018
{SVBI. 2018, S. 74) sowie des $ 88 Abs. 1 der Thüringer Bauordnung
(ThürBO) in der Fassung vom 13. März 2014 (GVBl. 2014, S, 49) zuletzt
geändert durch das Gesetz vom 29. Juni 2018 (GVBI. S. 297) in seiner
Sitzung am 29.10.2018 folgende Satzung beschlossen:



(1)

§1
Ränmlicher 6eltungsbereich

Der rä!mliche Geitlrngsbereich dieser Satz,ing
rn'rfassi das Gebie! des hisierischen Criskenrs.
Er ist rn .ien als Allage I belgeiügi€n Plan dir.ch
e n€ unierbiocheFe Lir e rmgrenzi. tlaßgebllch ist
Cie lnnenkante de. tsegrenzrngslinre. Der Plan si
Bestandieil diesef Saiz'rrg.

Der .ä,,rn lche Gellurgsbere clL d:eser Saizung ist
auch a:s besorders scnxtzrvajrdiges T.eilgebiei des
Odslerls Großburschia iest6elE.ri.
Der Oiskern von Großblrschla ais ursprünglich
nrittelalteliches ilauiendof si r serner Beba!ungs-
strukilrr r.r 1d mii seinen Fachwerkbauten des 16. !nd
19. Jahrhlndens, die zu der schdnslen ln thi:l_in-

9s.L r.-,. { Gr" .",r: .'i- :.- r{.,
9:Eeno e'hrlie . J.b iete_. L
..or dar ba..t2.q:daa, Borle. -:.)a.rI tü o-
graphlschen Lage, b elet er s ch ir €lnelae ieslge-
hend gescllossener. Lrnr/ef.vechselbafen Gestalt.
Die Fesllegun! eriolgt zrnr Schu? aer äuSeren
Geslaii der iypischen Beba.rLrng l./,a. Fach\,rerkge-
bäude mil Lrncl chne Slchifachr,re.k, iäils üLherformi)
und des dadurch geprägren Ersche n!ngsbiides von
Straßen Gassen und Pläizen, i.iolge dergeschicht-
iichen .jnd siadlebaulichen tsederlung rnd wegen
de. besonders erhaitenswenef bauhrsiorischer
Strukturen

(2)
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DER RÄUMLICHE GELTUNGSBEREICH ($1) DER GESTALTUNGSSATZUNG
WIRD WIE FOLGT BEGRENZT:

Ik NORDEN
VERLÄUFTDIE GRENZE ENTLANG DER BACHSTRASSE EINSCHLIESSLICH
DER NUMMERN 11 BIS 16, ENTLANG DER KOHLSTÄTTE BIS ZUR TÖPFER-
GASSE (OHNE KOHLSTÄTTE3),

IM OSTEN
VERLÄUFT DIE GRENZE ENTLANG DER TÖFFERGASSE UND MÜHLGASSE
EINSCHLIESSLICHE MARKTSTRASSE 31, ENTLANG DER WERRASTRASSE

(WESTLICH FLURSTÜCK 68), ENTLANG DES FÄHRDAMMS EINSCHLIESS-
LICH NUMMER 3, ÖSTLICH VON HINTER DER SCHULE 12 BIS 13,

IM SÜDEN
VERLÄUFT DIE GRENZE SÜDLICH DER GRUNDSTÜCKE HINTER DER
SCHULE 1 BIS 10, ZUR NEUEN STRASSE KREUZEND ENTLANG DES
HÖHENWEGES

IM WESTEN
VERLÄUFT DIE GRENZE WESTLICH DER GRUNDSTÜCKE HÖHENWEG 1,
ZUR NEUEN STRASSE 3 815 10 EINSCHLIESSLICH FRIEDHOFSWEG 1 UND
4, SÜDWESTLICH DES HESSISCHEN WEGES 2 BIS 16, SÜDLICH WEISSEN-
BÖRNCHEN 2 BIS 10 EINSCHLIESSLICH NUMMER 9, DIE STRASSE KREU-
ZEND WESTLICH DER GRUNDSTÜCKE BACHSTRASSE 1 BIS 10 BIS ZUM
HOLUNDERBACH.  
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Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung

umfasst das Gebiet des historischen Ortskerns.

Er ist in dem als Anlage | beigefügien Plan durch

eine unferbrochene Linie umgrenzi. Maßgeblich ist

die Innenkante der Begrenzungslinie. Der Plan ist

Bestandteil dieser Satzung.

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung ist

auch als besonders schutzwürdiges Teilgebiet des

Ortsteils Großburschla festgelegt.
Der Ortskern von Großburschla als ursprünglich

mittelaiterliches Haufendorf ist in seiner Bebauungs-

struktur und mit seinen Fachwerkbauten des 18. und

19. Jahrhunderts, die zu den schönsten im thürin-

gisch-hessischen Grenzraum zählen, bisher weit-

gehend erhalten geblieben. In seiner exponierten,

von den benachbarten Bergen einsehbaren topo-

graphischen Lage, bietet er sich in einer weitesige-

hend geschlossenen, unverwechselbaren Gestalt.

Die Festlegung erfolgt zum Schutz der äußeren

Gestalt der typischen Bebauung ({v.a. Fachwerkge-

bäude mit und onne Sichtfachwerk,teils überformt)
und des dadurch geprägten Erscheinungsbildes von

Straßen, Gassen und Plätzen, infolge der geschicht-

lichen und städtebaulichen Bedeutung und wegen

der besonders erhaltenswerten bauhistorischen

Strukturen.

 

   
 
PLAN (VERKLEINERT, SIEHEANLAGE 1)
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§2
Sachlicher celtungsbereich

(i1) Diese Satzung gili lür alie Grundslücke, baulj.ier
Anlsgen und sonstigen Anlagen, iür clie Fesiselzun,
gen in dieser Saizung getroffen sind.
(siehe § 1 Räumllcher Getlungsbereich)

(2) Diese Saiilung giJl für aiie raci .ler Thrjrjltgel.Bau_
ordnLrng genehrn g!ngsbedü.itigen, genelimtgLings-
freien und verfahrens+eien Vorhaben, sowe t diese
Gr!ndslücke, bauJichen Antagen und sonslige AnIa-
ger nach Absatz 1 belrefien_

{3) Alle Vorhaben nach Absatz 1 und 2 im räumjDhen
3e k. g(oereiLl', d.r, § beduder - .e. .a,:et,r rg,
rechtlichen cenehmtgung. Dres beirifft Vorhaber
urd iVaßnahmen (gemäß s 144 Abs. I BäLrGB) der:. Errichiung
'Ancjerung. Nutzlrngsänderurg
. Beseitigung
v.n bauli.hen Aniagen (s§ 14, 29 BauGB) sowie. erhebiiche und wesetrtlich wertsteigernde Verän_

derungen von crundsiüci(en !nd ba!l chen Arla-
gen und

. sonstrge bautichen uaßnahmen {au.h wern se
ni.ht bal,geneh nrg!nü;plkcht ! s ndl

l' des.1, Fd,rrer ?ro orp F'nnairnq.je.G-- äi-
tLrngssaizung übeer-üf i.

3ie Vorschriflen des ceserzes zur pfiege !r.i
.,'n Sr 5 rrz -F. a jtrLrd.,r...de,Tr;,.ige. DerÄ-
-rlc,l,trzge.- 'llL,DS(nG ,. .e. rassL, i9
Ce. Bekanntnachung vorn j4. April 2U04 (GVBi
2004, S. 465. zuietz geän.lert dirrch Ad. 3 G ycm
16.'12.2008, GVBI. 2008, S. 574. 58,1) btetben durch
dlese Satzung L nberüh,1.

§3
Baukörpe.

Diezum Zelipunkides inkrailiretens deiSaizung vor-
handene Pazeilenieilung muss durch die Gebäude_
und Fassadensi|Jktur ablesbar sern. Benachbade
Gebä!de müssen sich mindestens iLrch fotgenCe
Gestallungsmerkmale unteßcheiden:

'Gebäudeb.eite
.Traufhöhe
. Fassadengliederung
. Farbgeslaitung.

Bei zusammefhängender Neubebauunq rnehrerer
bp_a, ,.oane- Gr--o" -ct e ,- ore rLm Zeitpur,. . oer
5al/ung.erlarspr /orrtanoene pafte'ianle L.g i1
der Fassadenstrukiur ablesbar zu machen Solche
BaukörDer sind enisprechend der ehema,jgen
Parzellenteilung vedikal in unterschiedlch breite
Gebäudealrschnitie fi it VarlaUon von Traufhöhen,
Fassadengliederung und Farbgesialtung zu struktu-
rieren lBild 1, 2 und,l).

3

(4)
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BILAI RESIAND EfuER ÜBER ME9R
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BILD1 BESTAND EINER ÜBER MEHRERE JAHRHUNDERTE
ENTSTANDENEN GEBÄUDEZEILE. DIE PARZELLEN-
STRUKTUR IST AN DEN EINZELHÄUSERN ABZULE-
SEN.
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BIID2 WERDEN MEHRERE GRUNDSTÜCKE MIT EINEM
GEBÄUDE BEBAUT, BESTEHT DIE GEFAHR, DASS
DIE DAS ERSCHEINUNGSBILD DER STRASSE PRÄ-
GENDE KLEINTEILIGKEIT VERLOREN GEHT.
DIE URSPRÜNGLICHE PARZELLENTEILUNG WIRD
IN DER BAUKÖRPER- UND FASSADENGLIEDERUNG
NICHT SICHTBAR.

m
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BILD3 DER WECHSEL DER FIRSTRICHTUNG INNERHALB
EINER GEBÄUDEZEILE STÖRT DIE HARMONIE.
EIN WECHSEL DER FIRSTRICHTUNG IST DESHALB
UNZULÄSSIG.
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SILD4 DIE ERRICHTUNG EINES NEUBAUS AUF MEHREREN
GRUNDSTÜCKEN BEDARF EINER DEUTLICHEN
GLIEDERUNG.
DIE FASSADE MUSS IN GEBÄUDEABSCHNITTE

u UNTERTEILT SEIN.  
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Sachlicher Geltungsbereich

((1) Diese Satzung gilt für alle Grundstücke, baulichen

(9)

(4)

Anlagen und sonstigen Anlagen,für die Festsetzun-
gen in dieser Satzung getroffen sind.
(siehe $ 1 Räumlicher Geltungsbereich)

Diese Satzung gilt für alle nach der Thüringer Bau-
ordnung genehmigungsbedürftigen, genehmigungs-
freien und verfahrensfreien Vorhaben, soweit diese
Grundstücke, baulichen Anlagen und sonstige Anla-
gen nach Absatz 1 betreffen.

Alle Vorhaben nach Absatz 1 und 2 im räumlichen
Geltungsbereich nach 8 1 bedürfen einer sanierungs-
rechtlichen Genehmigung. Dies betrifft Vorhaben
und Maßnahmen (gemäß 8 144 Abs.1 BauGB)der:
- Errichtung
» Änderung
» Nutzungsänderung
» Beseitigung
von baulichen Anlagen (8$ 14, 29 BauGB) sowie
« erhebliche und wesentlich wertsteigernde Verän-

derungen von Grundstücken und baulichen Anla-
gen und

« sonstige baulichen Maßnahmen (auch wenn sie
nicht baugenehmigungspflichtig sind).

In diesem Rahmen wird die Einhaltung der Gestal-
tungssatzung überprüft.

Die Vorschriften des Gesetzes zur Pfiege und
zum Schutz der Kulturdenkmale (Thüringer Denk-
malschutzgesetz-ThürDSchG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. April 2004 (GVBl,
2004, S. 465, zuletzt geändert durch Art. 3 G vom
16.12.2008, GVBl. 2008, S. 574, 584) bleiben durch
diese Satzung unberührt.

$3
Baukörper

Die zum ZeitpunktdesInkrafttretens der Satzung vor-
handene Parzellenteilung muss durch die Gebäude-
und Fassadenstruktur ablesbar sein. Benachbarte
Gebäude müssen sich mindestens durch folgende
Gestaltungsmerkmale unterscheiden:

» Gebäudebreite

« Traufhöhe

« Fassadengliederung

» Farbgestaitung.

Bei zusammenhängender Neubebauung mehrerer
benachbarter Grundstückeist die zum Zeitpunkt des
Satzungserlasses vorhandene Parzellenteilung in
der Fassadenstruktur ablesbar zu machen. Solche
Baukörper sind entsprechend der ehemaligen
Parzellenteilung vertikal in unterschiedlich breite
Gebäudeabschnitte mit Variation von Traufhöhen,
Fassadengliederung und Farbgestaltung zu struktu-
rieren (Bild 1, 2 und 4).
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1

i2) D e zum Zertp,rnki des inkralilreieFs .jef SatzurlS
besienende Fllsi.icit,.rng lst be z,rbehai:er bzw. L'/!6-

derhczusie{len.
Bei Bebauun!, urbebauier GrundsiÜcke lsi dle Fir-
strichtung der benachbaden Gebäude aufzuneh
flen (Bild 1, 3 u1d .,1).

(1)

§4
Dächer

Zuiässig sinC SalielCächer. Die Dachfeigung von

Satieldächern muss r'nincieslers 35' und dad naxi
mal 50' betragen.
A-:nrnrnl^e ie ,ad Vd' .a'ooici 'r' "i äbr.p_
cherden Dachrelgungen zulässig (Eild 5 uFd 6j.

lr../on öffenuicnen Verkehrsflächen nichl einsehba-
.en Hofbereich€. sind aüßerciern Waim . Puii Lrnd

Flachdä.he, zulässlg.

Als Dacheirdeckungsmaierial für Sattel- ünd lrlai-
sarddächer e fsch:!eßLch der Dachauibäufen slrd
iirr gebrannie Tcnziegei n eiaem nalüriichen ricln
glänzenden Roilon zuläs5lg ikelne Vioieti- uilcl
Brau.töne; ke ne se:dermaten, Glanz- oder EdE-
lengoben).

Die Firslhöhe v.n hcfseliigen AfbaLrlen und

Nebergebärden mlss unte. der F-irslhöhe .ies
Haupigebäudes leEen. Ausnanr.en gelten für
BeslanCsgebäLrde z.B. Scheunen. lEii.l 7)

DachüberstäfCe an der Traufe müssen m;ndestets
15 cm belragen und dürien 80 cnr nishi tibels.hrei-
ten üeweils ohee Dachrinne). (Bild B)

Odgänge an Giebeln von FachwerkgebäLrden (mii
Slchtfachwerk oder konstrukti'/em Fachwerk inr

obergeschcss) sowie Denkrnälerr slnd taditio"
nell inii W ndbrettern oder ZahnleisLen lerzlstel
len. 1/indbreiier können mit Zinkblech abgedecki
,//erden. Die tradiiionelle Ausiührlrng isi nlchl bei
vollsiändig massiven Gebäuden edorde.lch.
iBild I und 101

12,\

(3)

(1)

(5)

(6)
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DACHFORMEN IM
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SATTELDACH MANSARDDACH

x

r —_
| [\

f

[ 35°. 50°

 

 

DAS
NEIGUNG VON 35°- 50°
AN STRASSENECKEN MUSS DAS
DACH UM DIE ECKE GEFÜHRT

DAS MANSARDDACH
ABWEICHENDE DACHNEIGUNG
FÜR OBER- UND UNTERDACH
ZULÄSSIG

SATTELDACH MIT EINER

WERDEN.

 

 

BILD 7 FIRSTHÖHRE DER HAUFPTGE-
BÄUDE ÜBER FIRSTHÖHE
DER NEBENGEBÄUDE UND
ANBAUTEN

 

 

 

HAUFT-
GEBÄUDE

 

NEBEN-
GEBÄUDE    

BILD& TRAUFE MITDAGHKASTEN-
AUSBILDUNG

  

BILDS

BILD 10

  

 
0,80 m

  

 ir ni u

ORTGANG MIT WINDBRETTAUS HOLZ UND ZINKBLECHAS-
DECKUNG. EINE VERKLEIDUNG MIT NATURSCHIEFER IST
MÖGLICH

 

ORTGANG MITZAHNLEISTE  
 

(2)

9)

8)

)

(6)

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzung

bestehende Firsirichtung ist beizubehalten bzw. wie-

derherzusiellen.

Bei Bebauung unbebauter Grundstücke ist die Fir-

strichtung der benachbarten Gebäude aufzuneh-

men (Bild 1, 3 und 4).

54
Dächer

Zulässig sind Satieldächer. Die Dachneigung von

Satteldächern muss mindestens 35 ° und darf maxi-

mal 50 ° betragen.

Ausnahmsweise sind Mansarddächern mit abwei-

chenden Dachneigungen zulässig. (Bild 5 und 6).

In von öffentlichen Verkehrsflächen nicht einsehba-

ren Hofbereichen sind außerdem Walm-, Puli- und

Flachdächer zulässig.

Als Dacheindeckungsmaterial für Sattel- und Man-

sarddächer einschließlich der Dachaufbauten sind

nur gebrannie Tonziegel in einem natürlichen nicht

glänzenden Rotton zulässig (keine Vioieti- und

Brauntöne; keine seidenmaften, Glanz- oder Ede-

lengoben).

Die Firsthöhe von hofseiligen Anbauten und

Nebengebäuden muss unter der Firsinöhe des

Hauptgebäudes liegen. Ausnahmen gelten für

Bestandsgebäude, z.B. Scheunen. (Bild 7)

Dachüberstände an der Traufe müssen mindestens

15 cm beitragen und dürfen 80 cm nicht überschrei-

ten (jeweils ohne Dachrinne). (Bild 8)

Ortgänge an Giebein von Fachwerkgebäuden {mit

Sichtfachwerk oder konstruktivem Fachwerk im

Obergeschoss) sowie Denkmälern sind traditio-

nell mit Windbrettern oder Zahnleisten herzustei-

len. Windbreiter können mit Zinkblech abgedeckt

werden. Die traditionelle Ausführung ist nicht bei

vollständig massiven Gebäuden erforderlich.

{Bild 9 und 10)
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§5
Dachaufbäuten

(l) Dachaufbauren s:nd si|aBens,aitig nirr als Sailel-
dach- oder Schleppgaupen soyrie ais Z\rvei.hhäLtser
zulässig.ltsiid 1T tris 14).

(2) Gegenüber der auigehenden Fassade s nd Gaupen
mindestens Lrm 50 rx zurückzusetzerr.
Der Absrancl zwlscher dem obeiei Ansalz der
Gaupe und dem First des GebäLrdes muss rninde_
siens 30 cm betragen {BiiC 12 u td 13).

(3) Zulässjg sind ei,rfenstjEe Gaupen njt eineJ Breite
...at rd/i.o_ ./ ..C 2.,\,ptlF^S:.ioe ,la,p.r , ,
einer Breiie von maximal2,S m.
Die an derVorded,rcnt der Gaupe qentessene Trauf-
hötre darf maximat 1,6 m belragen (j2 und l3)_

(4) Die Gesamibreite von Dachgaupen und Zwerch-
häLrsern da,J i/2 der zugehörigen Dachtänge n chL
überschreilen. Dle Brerie von einzeln slehenden
Zwerchhäusern oh:re zusätzliche Dachgaupen däd
":,axj.|ral 1/2 der zlrgehörigen Dachtänge bekagen
(BiJd 14).

(5) Der Absiand von Dachgaupen und Zwerchhäusern
zu den G ebelv/änder des Hauses rnrss mindestens
1,25 rl1 betragen (Bild 14).

(6) Dachgaupen lrd Zwerchnäuser könnei ,/erp!tzi,
mll 1..1012. Naiurschiefer oder rnii gebrannten Toa-
zlegein in einem nicht glänzendei Rotlon verkteidel

unzulässig ist Schieferersaiz (Kunstschiefer,
Zemenlpiatten etc.).

(7) Odgänge v.n Gaupen uncj ZwerchhäLisern von
Fachy/erkgebäuden ($it Sichtfachv/erk oder kon-
sirllktivem Fachwerk im Obergeschoss) sowt€
Derkmäle.n sind iraditionetl mit !lindbreitem oder
Zahnleisten helzustellen. !Vindbretier können rnit
Zinkblech abgedeckt werden. {tsitcj 1ä und i6)

(8) Die Giebeldrejecke von SätretCachqaupen und
Zwerchj'täusern slnd waagerecht afi ajer Schnitt'
kante Dach^I,/ange zu betoien (BiiC 1S !nd 161.

(9) Auf Dächerr von Neubauten sind zusätzlich FJach-
dach' Llnd Rundbogengaupen zulässig. Sie dürfen
auch .nit Blech verkteidet oder vergiast werden.

i10) Dachflächenienster, Oberlichter, Sonnenkollektofen.
Ph^rJ olraitot täg6n I d Windl-dft€rlrgea { to ^.lran von öifenilichen Verkehrsräumen aus nichi erleb-
baren Dachflächen zulässicr.

('11) Dacheinschnltte für Batkone, Loggien und Terassen
-i d rr r an vo- ,"ite.. i.-er Veh.htsräLmer ,r,s
nicht erlebbaren Dachfl ächen zutässtg.
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BILD 11

TYPISCHE GAUPENFORMEN IN HISTORISCHEN ORTSKERNEN.
DER OBERE ABSCHLUSS BERUHT BEI ALLEN VARIANTEN AUF DEM
KLASSISCHEN GIEBELDREIECK DER GRIECHISCHEN ANTIKE,
DASPROFILIERTEHAUPTGESIMS TRÄGTDASDREIECKAUSSCHRÄG-
GESIMSEN. DAS HAUPTGESIMS KANN AUCH GEKRÖPFTSEIN ODER
BEI RUNDBOGENFENSTERN GANZ FEHLEN.
ES GIBT RUNDE ODER GESCHWUNGENE ABSCHLÜSSE IN ANLEH-
NUNG AN DEN GRIECHISCHEN TYMPANON, WIE E& IM BAROCK In
MODE WAR.

 
 

      
 

   BILD 12 | MIN OS M

DIE SATTELDACHGAUPE DARF BEI EINEM FENSTER MAXIMAL LM
UND BEI ZWEI FENSTERN MAX. 2,8 M BREIT SEIN UND Max, TE M
HOCH BIS ZUR TRAUFE DER GAUPE SEIN,
DIE VORDERKANTE MUSS GEGENÜBER DER AUFGEHENDEN FAS-
SADE UM 0,5 M ZURÜCKSPRINGEN. DER FIRST DER GAUPE BINDET
MIND. 0,3 M UNTER DEM HAUPTFIRST EIN.

ANO,a NE       
MAX 25°

  BILD 13 MIN 0,5 M

DIE SCHLEPPGAUPEIST URSPRÜNGLICH IN DER RENAISSANCEFÜR
FLACHE LICHTSCHLITZE ERRICHTET WORDEN, ERST IM 20. JAHR-
HUNDERTKAM SIE WIEDER HÄUFIGER ZUM EINSATZ.
AUCH FÜR SCHLEPPGAUPEN GELTEN DIE MASE WIE BEI DEN SAT-
TELDACHBAUPEN.

 

   
 
rn [P*|
ans Alam Ian |

> |

BILD 14

DIE ANORDNUNG DER GAUPEN UND ZWERCHHÄUSER SOWIE IHRE
GESAMTLÄNGE IM VERHÄLTNIS ZUR GESAMTBREITE DES HAUSES
BEEINFLUSSEN DAS STADTEILD ERHEBLICH. DESHALB WIRD DIE
MAXIMALE LÄNGE ALLER GAUPEN/ZWERCHHÄUSER AUF DIE HALBE
HAUSBREITE BESCHRÄNKT.
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$5
Dachaufbauten

Dachaufbauten sind straßenseitig nur als Sattel-
dach- oder Schleppgaupen sowie als Zwerchhäuser
zulässig. (Bild 11 bis 14),

Gegenüberder aufgehenden Fassade sind Gaupen
mindestens um 50 cm zurückzusetzen.
Der Abstand zwischen dem oberen Ansatz der
Gaupe und dem First des Gebäudes muss minde-
stens 30 cm betragen{Bild 12 und 13).

Zulässig sind einfensirige Gaupen mit einer Breite
von maximal 1,7 m und zweifenstrige Gaupen mit
einer Breite von maximal 2,8 m.
Die an der Vorderfront der Gaupe gemesseneTrauf-
höhe darf maximal 1,6 m betragen (12 und 13).

Die Gesamibreite von Dachgaupen und Zwerch-
häusern darf 1/2 der zugehörigen Dachlänge nicht
überschreiten. Die Breite von einzeln stehenden
Zwerchhäusern ohne zusätzliche Dachgaupen darf
maximal 1/2 der zugehörigen Dachlänge betragen
(Bild 14).

Der Abstand von Dachgaupen und Zwerchhäusern
zu den Giebelwänden des Hauses muss mindestens
1,25 m betragen(Bild 14).

Dachgaupen und Zwerchhäuser können verputzt,
mit Holz, Naturschiefer oder mit gebrannien Ton-
ziegeln in einem nicht glänzenden Rotton verkleidet
werden.

Unzulässig ist Schieferersatz
Zementplalten etc.).

(Kunstschiefer,

Ortgänge von Gaupen und Zwerchhäusern von
Fachwerkgebäuden (mit Sichtfachwerk oder kon-
siruktivem Fachwerk im Obergeschoss) sowie
Denkmälern sind traditionell mit Windbreitern oder
Zahnleisten herzustellen. Windbretter können mit
Zinkblech abgedeckt werden. (Bild 15 und 16)

Die Giebeldreiecke von Satteldachgaupen und
Zwerchhäusern sind waagerecht an der Schnitt-
kante Dach/Wange zu betonen (Bild 15 und 16).

Auf Dächern von Neubauten sind zusätzlich Flach-
dach- und Rundbogengaupen zulässig. Sie dürfen
auch mit Blech verkleidet oder verglast werden.

Dachflächenfenster, Oberlichter, Sonnenkollektoren,
Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen sind nur
an von Öffentlichen Verkehrsräumenaus nicht erleb-
baren Dachflächen zulässig.

Dacheinschnitte für Balkone, Loggien und Terrassen
sind nur an von öffentlichen Verkehrsräumen aus
nicht erlebbaren Dachflächenzulässig.



H.,H- 1

AÜSf ÜHRUNC DES GIEB ELDFA rcKS,
SC'R,CCE5'MSE ERHALEN ZUSATZUCHE

ii2) Schornsieine s;nci n Flfshäne äLrs ,:ieff Üacl' zu

iahren. unzuläs5iq sin.i E:eisiahlschorrsi-'lne vcr
der Fassade, soiefn sie vonr öfientlchen Raun äus
e:nsehbar s nd.
Schornsielne sinC in vedugiern S chinraLren erk
odef Z nkblech auszriüh.ei. ALlsnahmswei§e
können Edeistahls.hornslelne oberhalb der Dach_

haut zlgeiasser,r{erden v'/en'l sie vorlr dfientlichen
Ra!m aus nichterebbar s;nd.

(1f) Dachaufbauten wie AuizLrg sanlagen, Rundfunk_ uncl

Feansehempfangsanlagen oder Saleliiienantennen
r:no nLr a1 !o I ore. :. rp. .-rhehr,r; t^ en a '.
ni.ht e ebbaren Dachi ächen zulässig.

i-i.rl Windkraftanlagen s nd nur hofseiiig anzublingen, so

:ä):5('.'l /o'l i en "1.'1§i':ral''ola.c
erlebbar s nC.

D e Höhe der Anlage dad d e Fllsihöhe des Halrpl_

gebä!des nicht Überschreiien.
Der Außendlrlchmesser {les Rciors cia raimal
1,5.n oie 

-fiefe des Difluscrs nraximal0,S n'l und iie
Gesamthöh€ derAn age maxlnral 2.0 in befegen.

(1 5) Dachrinnen, Fallßl_re ürd Schneefänge sind einheii-
lich nuI aus Zink cder Kupier zuläss 9. Schneefänge
>: 'o )l< :it.e' rrsT: 'J l-e r. f-.5r'l-.e' u"''r
horizoNtal unC Fallrohre veliikai ,.,edegt werCen.

 

 

SCHMTTDURCH DAS

SESTLREMCH
SEFZUNTEN

     
     

  

  

} SCHNITT
: WANDAUFBAU VOR

HEINNEN NACHLAUSSEN  

   4 N mm HMA-PLATTE
15 15, 0.mm AUSSENPUTZ

 

VORDERANSICHT

SCHEMADARSTELLUNG EINER SATTELDACHGAUFE
MIT TRAGITIONELLER GIEBELDREIECKAUSBILDUNG
ORTGANG MIT ZINKBLECH ABGEDECKTEM WINDBRETT

ZNKSLECHABDECHLNG AUT
TAOPFROLLE
VRNDSRETT-
SCHRÄGGESIUS MIT
AUFEESETZTEMPROFIL

 
WAAGERECHTES BEENIS
ITALFEESETZTEN PROFIL

KRANZGESIUS———

  |
SCHNITT DURCH DAS GIEBELDREIECK

BILD 15

DETAILDARSTELLUNG EINER SATTELDACHGAUFE MIT WINDBRETT-
AUSFÜHRUNG DES GIEBELDREIECKSE.
HAUPTGESIMS UND SCHRÄGGESIMSE ERHALTEN ZUSÄTZLICHE
PROFILE, DIE DER GAUPE EINEN EINPRÄGSAMEN AUSDRUCK VER-
LEIHEN.

     
 

VERKLEBDUNG DER
SEITEHFLÄCHEN Hl
TEHMIEERLN    

 

SCHEMADARSTELLUNG EINER DACHGAUPE MIT
TRADITIONELLER GIEBELDREIECKAUSSILDUNG

SCHNITT DURCH DAS GIEBELDREIECK

    
  

 

Er DACHZIEGEL
—— DACHLATTUNS

  

 

 

ZARLEISTE nn E
PROFILLEISTE AENETEREATTUNNE

DACHSPARREN

GIEBEWERSEHALUNG A||
FROFLLSSTE
GESMIENAETT- AHEE

FROFILLEISTE: EINE
FEHSTE en

FLÜGELRAHKIEN DES FENSTERS

BILD 18

DETAILDARSTELLUNG EINER SATTELDACHGAUPE MIT ZAHNLEISTEN-
AUSBILDUNG DES ORTGANGES.  
 

(12)

(14)

Schornsteine sind in Firstnähe aus dem Dach zu

führen. Unzulässig sind Edeistahischornsteine vor

der Fassade, sofern sie vom öffentlichen Raumaus

einsehbarsind.

Schornsteine sind in verfugtem Sichtmauerwerk

oder Zinkblech auszuführen. Ausnahmsweise

können Edelstahischornsteine oberhalb der Dach-

haut zugelassen werden, wenn sie vom Öffentlichen

Raum aus nicht erlebbar sind.

Dachaufbauten wie Aufzugsanlagen, Rundfunk- und

Fernsehempfangsanlagen oder Satellitenantennen

sind nur an von öffentlichen Verkehrsräumen aus

nicht erlebbaren Dachflächen zulässig.

Windkraftanlagen sind nur hofseitig anzubringen, so

dass sie nicht von öffentlichen Verkehrsräumen aus

erlebbar sind.
Die Höhe der Anlage darf die Firsthöhe des Haupt-

gebäudes nicht überschreiten.
Der Außendurchmesser des Retors darf maximal

1,5 m, die Tiefe des Diffusors maximal 0,8 m und die

Gesamthöhe der Anlage maximal 2,0 m betragen.

Dachrinnen, Fallrohre und Schneefängesind einheit-

lich nur aus Zink oder Kupfer zulässig. Schneefänge

sind als Gitter auszuführen. Dachrinnen müssen

horizontal und Fallrohre vertikal verlegt werden.
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Fassaden

i1) Fassaden müssen ein klar ablesbares cliedEfrjngs-
prinzip au,tu eisen. Dazu gehöd Cie [o zontate
GlieCer!ng in Sockel oder Sockegeschoss Haupi-
wardscheibe !rnd Ha!ptges ms lDachkasten) sowie
r:lie veflikale Gl;ederur9 drtr.h Achsen aus Fenster-
Tür- !nd Toföffnungelt, die mit EinzeJiormater orte.
Sruppen a!s Fo|maien eine einfache Reihung.
einen regelrräßgen oder unregelmäß gen Rhi,th-
mus erzeugen. innerhalb enes Geschosses sind
Fenster im gleichen Formai, tn gleicher Graße, in
ejnheiilichef Höhe und mri gleicher LrnrergljederunE
auszuiühren. Zur Beiorung besondererAchsen odet
arderei GebäLdeelenlenie können a ldere Formate
zlgelassen werden (BiId 17 b:s 20).

(2) Auße.wandlächen der Hauptfassäde srnd minera-
llsch, glaä ausgerieben oder gieichmäßt! feinkörntg
chne ZusatzsifuktLlren zu verpluen (Ausnahme
Sichiachweik, Abs- 3).

(3) Vorhandenes Sichlfachwerk isi zu erhatter Lnd
darf nicht veaouizi oder ve*leidet werden_ Daron
kann ausnahmsv/else an Wetterselten abgewtchen

Nachträglich verkleldeies ooer verputztes Sichifach-
,,^/erk kann freigeiegi werden, wenr Hinweise aui
lypische lUe,_kmale wie geschrjtzte Balkentagen und
-köpfe vorhanden sind.

14) Zum Zeilrunkl Ces Saizunoseriasses bestehende
Klinkef,assaclen/-gefache und fretteEende Ele,
!nenie von Sichifachwerk M,,ie proiiitede BaJkenlagef
und veEieile Balkenköpfe .iüiJen nicht beseittlt
cder tberdecki werden.

(5) Unzulässig ist das Anbrinqen von Fachwerktrnita-
iioner aus Hoiz oder anderen lv4aieriallen an Fassa

(6) Gebä!degiebel und Fassä.jen zu Traufgassen
können mit Tonziegeln in einen nichl gtänzenden
Rotton oder mii Holz aJs venikale Verschalung oder
hisiorische,r ;\,4eialh'auten oder Naturschiefer ver-
kleidei ,//erden. Die Flächen sind ir ceschossoek,
kenhöhe zu gliedern oder das Erdgeschoss zu
verpu?en.

(7) Unzulässig sind an allen Fassaden Verkteiclun-
gen aus Kunstsloff, zemen:gebundenen oder kera-
mtschen Platten Spaliklinker, Kunslschiefer oder
Metall (2.8. Sandwichplatten,Vetattpanele, untypi-
sche Schindeln) mitAusnahme von geprägien Zink-
blechschindeln.

tA) Fassaden sind zusätzlich mit Gestatiungselemen-
ten und Fensterumrahmung (Hotzbekleidunqen,
Faschen. Proflle oder cewände)zu gliedern.
lB)Li 21 ,Jnd 22)
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HORIZONTALE GLIEDERUNG
DER FASSADEIN:

| || DacHzone DIE von DER | ul
Urli HAUPTFASSADE MIT DEM Kal
rm m| Hauprsesms ober Dem | rn!
' N [|| Bachkasten ABGESRENZT IDnl

| WIRD En
_
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ION [|| Aauerrassane wir nrer ||] 7]

FENSTERGLIEDERUNG

SOCKEL ODER SOCKELGE-
— SCHOSS 

BILD 17

VERTIKAL WERDEN FASSADEN DURCH ACHSEN AUS FENSTERN
UND FENSTERGRURPEN GEGLIEDERT.

MÖGLICH SIND GLEICHMÄRIGE REIHUNG, REGELMÄRIGER UND
UNREGELMÄRIGER RHYTHMUS AUS EINZELFENSTERN UND FEN-
STERERUPPEN SOWIE DIE SYMMETRISCHE GLIEDERUNG.

ES KOMMT DARAUF AN, DASS FENSTER UND FENSTERGRUPPEN
ALLER GESCHOSSE AXIALEN BEZUG ZUEINANDER HABEN. AUCH
DIE GAUPEN MÜSSEN DIESE ACHSEN AUFNEHMEN. BEI EINEM
UNREGELMÄRIGEN FENSTERRHYTHMUS IST EINE GLEICHMÄRIGE
VERTEILUNG DER GAUPENAUFDER DACHFLÄCHE VORZUNEHMEN.
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BiLD 18

|

      
CO0 - DO
1

BILD 1$

GLEICHMÄSSIGE REIHUNG DER UNREGELMÄRIGER RHYTHMUS
FENSTER. DIE FASSADE WIRKT AUS EINZELFENSTERN UND VER-
RUHIG, SCHIEDENEN  FENSTERGRUP-

PER. ,
BETONTE HORIZONTALGLIEDER-
UNG DURCH AUSBILDUNG EINES
SOCKELGESCHOSSES. DIE FAS-
SADE WIRKT SPANNUNGSWOLL.

BILD 20

VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN DES REGELMÄRIGEN EENSTER-
RHYTHMUS, DER AUS UNTERSCHIEDLICHEN FENSTERGRUPPIE-
RUNGEN GEBILDET WIRD.
DIE EINZELNEN FENSTERGRUPPEN WERDEN ZUSÄTZLICGH MIT
GEWÄNDEN ODER BEKLEIDUNGEN ZUSAMMENGEFASST.

| | |
| | | | |
[N DI DD no

DU 0 00mon

LM MM
DOD O0 D00 CH 0 00

Il

ter  WOIEIEL
AUCH TÜREN, TORE UND SCHAUFERSTER MÜSSEN AXIAL BEZUG
AUF DIE FENSTER UND FENSTERGRUPPEN NEHMEN.

 

 

   

   

     

  

 

 

 

 

   

  

   

 

      

   

  
 

 

 

 

 

                         
 

    

 

  

1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(N)

(8)

S6

Fassaden

Fassaden müssen ein klar ablesbares Gliederungs-

prinzip aufweisen. Dazu gehört die horizontale
Gliederung in Sockel oder Sockelgeschoss, Haupt-
wandscheibe und Haupigesims (Dachkasten) sowie

die vertikale Gliederung durch Achsen aus Fenster-,

Tür- und Toröffnungen, die mit Einzelformaten oder

Gruppen aus Formaten eine einfache Reihung,
einen regelmäßigen oder unregelmäßigen Rhyth-

mus erzeugen. Innerhalb eines Geschosses sind

Fenster im gleichen Format, in gleicher Größe, in

einheitlicher Höhe und mit gleicher Untergliederung

auszuführen. Zur Betonung besonderer Achsen oder

anderer Gebäudeslemente können andere Formate
zugelassen werden {Bild 17 bis 20).

Außenwandflächen der Hauptfassade sind minera-

lisch, glatt ausgerieben odergleichmäßig feinkörnig

ohne Zusatzstrukturen zu verputzen (Ausnahme
Sichtfachwerk, Abs.3).

Vorhandenes Sichtfachwerk ist zu erhalten und
darf nicht verputzt oder verkleidet werden. Davon
kann ausnahmsweise an Weiterseiten abgewichen
werden.

Nachträglich verkleidetes oder verputztes Sichtfach-
werk kann freigelegt werden, wenn Hinweise auf
typische Merkmale wie geschnitzte Balkenlagen und
-köpfe vorhandensind.

Zum Zeitpunkt des Satzungserlasses bestehende

Klinkerfassaden/-gefache und freiliegende Ele-

mente von Sichtfachwerk wie profilierte Balkenlagen
und verzierte Balkenköpfe dürfen nicht beseitigt
oder überdeckt werden.

Unzulässig ist das Anbringen von Fachwerkimita-
tionen aus Holz oder anderen Materialien an Fassa-
den.

Gebäudegiebei und Fassaden zu Traufgassen
können mit Tonziegeln in einem nicht glänzenden
Rotton oder mit Holz als vertikale Verschalung oder

hisiorischen Metalirauten oder Naturschiefer ver-

kleidet werden. Die Flächen sind in Geschossdek-
kenhöhe zu gliedern oder das Erdgeschoss zu
verputzen.

Unzulässig sind an allen Fassaden Verkleidun-
gen aus Kunststoff, zementgebundenen oder kera-
mischen Platten, Spaliklinker, Kunstschiefer oder
Metall (z.B. Sandwichplatten, Metallpanele, untypi-

sche Schindeln) mit Ausnahme von geprägten Zink-
biechschindeln.

Fassaden sind zusätzlich mit Gestaltungselemen-
ten und Fensterumrahmung (Holzbekleidungen,
Faschen, Profile oder Gewände)zu gliedern.
(Bild 21 und 22)
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13) An Fassaden !,crh3rdene Gli3derungselemenie
y/le Gesimse, F.nsielutnrahmungen (Holzbeklei_
dungen, Faschen, Profile ocjer GewändeJ, Fensier_
überdach!ngen, L senen, BrÜsiungsspiegel u.d
Verzrerun,:en sind zu erhalterr oder gegebenenlalls
insiand zu setzen (tsiid 2l !.,:i22).

(i0) Gliederrngseiemenle rvie Gesimse. Fensiel]ru'r-
rahmLngen Fensierübercia.hurgen Lisenen.
8.üslungssoie0el und'../erzre.ung€n sind eus NatuI-
s:ein, PLtz oder Holz zuläss g. An einer Fassade lsi
dafür nur ein l\4äteialz! ,,,erwenden.

ciieaj€rungselemenle müsser1 slch farbliah von.jen
Fassadenilächen abseuen.

111) Bei Gliederungselemenlen sind l.nite'te Holarase-
f,, ngen unzulässlg.

(12) AaLrteile von "vlsse.schafillcher, kÜnstlerjscher.
handwerklicher oder heimaiges.hi.htli.hei Be,ieu-
ilrnq wie HaLSrnark?n. \ttrappen, Gedenktafeln
SkLJpt,rren und \rveiledahnen s;nC an hrem Stand-
c.l2,, belassen lBi ci 23).

(13) Sateiliienaniennen RLindiunk- !ind Fernsahemp_
iangsanlagen snd nchi :n von öfientlichen !ef-
kehrsräirmer a!s s ciliraren Fassaiea zulässig,

114) Scckel rnissen nr risstens 30 cm hoch sein u.d
seh deLrUich ltegenirDel der Fassadenfäche pla-
stisch absetzen.
S..kelljächer sinc aLS rauhe$, ungeschliffefem
''L ,eli1 s'_a' : . J,L,qaßär.ge.öoe-
. .i. f,..o.-c 5r-\t_.E- .. q--t.trPr .

De Oi,arkanle der Scckellinie mlss r,vaagerecht

sen. Bei S.ckein Yrn Fachwerkhäusern. dle übei
.!eb.gene Schviellhölzer verfügen, ichlei sl.h die
Sockeilln e nach defi Bestand.

ii5j An iach,r,/erks chtige. verpui:ten cd€r !,erklei.ieien
Fach,,^refkfassadei ohne Arißendäfirmung slnd Fen-
ster iassaden bÜ n dig chne Le bungstefe einzubauer
iBild 22 und 321.

(16) Aüßerdämmuna:

u/erden Fachwerkaußenu/ände mit ernem Wär-
rnedämmsysiem versehen, sc sind Fenster rnittels
einer Hillsko.strlrkiion wiederum iassädenbün-
d _.1 einzlrsetzen (Bild 24). Abweichend von Satz 1

könrren Fensier im Besiand, d e unangerühll blei-
bea. ln der Fachwerkebene veibieiben. Beim scäte-
ren AusiaLsch de.- Fensier g ltledoch wieder Satz 1.

Werden FachwerkaußenwänCe rnlt einem Wär-
medä'ninsystem versehen, sind voüandene
Gliederungselemenie wre Fensleru.xrah mL n-
gen (Holzbekleidungen. Faschen, Profile oder
Gewände), FensterübefdachLrngen. Gesimse, Lise-
nell, BrüslLrngsspiegel ebenfalls miltels einer H lfs-
konstr!klion vor der Fassadenetrene zu belestigen.

MtA-
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STRABENANSICHT   
FRÜFILIERTER DACHRASTEN ALS
HÄUFTGESIMS

| EINFACHE FENSTERBERLEIDUNGEN
| AUS HOLZ MITAUSSEN UMLAUFENDEN
| | ROFILLEISTEN.

j DIE FENSTERSRETTER STEHEN
SEITLICH ÜBER
FENSTERÜBERDACHUNGENALS
GIEBELOREIECKE,DEM ANTIKEN
TYMPANON NACHEMPFUNDEN

LISENEN AUS HOLZ ZUR EINRAHMUNG
DER FASSADE

PROFILIERTES GESIMS.

FENSTERÜBERDACHUNGALS
PROFILIERTES GESIME, DEMANTIKEN!
ARCHITRAV NÄCHEMFFUNDEN

 

BOPFELGESIMS MITDAZWISCHENLIE-
GENDEN BRÜSTUNGSSFIEGELN

GEBÄUDESOCKEL MIT GESIMSBRETT
ALS OBEREM ABSCHLUSS

 

BILD 21 HISTORISCHE BAUZEICHNUNG AUS DEM JAHR 1905 FÜR
EINE FASSADE, DIEMEHRERE TYPISCHE GLIEDERUNGS-
ELEMENTEAUFWEIST.

 

 

 

     
 

 

 

 
     BILD 22

FENSTER WERDEN DURCH PLASTISCH HERVORTRETENDE UMRAH-
MUNGEN GEGENÜBER DER FASSADE HERVORGEHOBEN.
URSPRÜNGLICH WAREN SIEAUS PROFILIERTEM NATURSTEIN. SEIT
DEM BAROCK ZOG MAN SIE ıN PUTZ ODER FERTIGTE SIE AUS
HOLZ.
SIE SIND TRADITIONELL MINDESTENS 12 CM BREIT, VERFÜGEN
ÜBER EINEAUBEN UMLAUFENDE PROFILLEISTE UND HABEN UNTER
DEM FENSTERBRETTEINEN UNTERSCHLAG.
DIE FENSTERBRETTER STEHEN SEITLICH 3-5 CM ÜBER.

 

BILD 23 ERHALTENSWERTE WAPPEN UND HAUSMARKEN GEBEN
AUFSCHLUSS ÜBER DIE GESCHICHTE IHRER HÄUSER.  
 

9)

(10)

MM)

(12)

(13)

(14)

(15)

(18)

An Fassaden vorhandene Gliederungselemente

wie Gesimse, Fensterumrahmungen (Holzbeklei-

dungen, Faschen, Profile oder Gewände), Fenster-

überdachungen, Lisenen, Brüstungsspiegel und

Verzierungen sind zu erhalten oder gegebenenfalls

instand zu setzen (Bild 21 und 22).

Gliederungselemente wie Gesimse, Fensterum-

rahmungen, Fensterüberdachungen, Lisenen,

Brüstungsspiegel und Verzierungen sind aus Natur-

stein, Putz oder Holz zulässig. An einer Fassadeist

dafür nur ein Material zu verwenden.

Gliederungselemente müssen sich farblich von den

Fassadenflächen abseizen.

Bei Gliederungselementen sind imitierte Holzmase-

rungen unzulässig.

Bauteile von wissenschaftlicher, künstlerischer,

handwerklicher oder heimatgeschichtlicher Bedeu-

tung wie Hausmarken, Wappen, Gedenktafeln,

Skulpturen und Welterfahnen sind an ihrem Stand-

ort zu belassen (Bild 23).

Satellitenantennen, Rundfunk- und Fernsehemp-

fangsanlagen sind nicht an von Öffentlichen Ver-

kehrsräumen aussichtbaren Fassaden zulässig.

Sockel müssen mindestens 30 cm hoch sein und

sich deutlich gegenüber der Fassadenfläche pla-

stisch absetzen.

Sockelflächen sind aus rauhem, ungsschliffenem

Muschelkalk, Sandstein oder aus glatt ausgeriebe-

nem Putz ohne Strukturen zu gestalten.

Die Oberkante der Sockellinie muss waagerecht

sein. Bei Sockein von Fachwerkhäusern, die über

gebogene Schwellhölzer verfügen, richtet sich die

Sockellinie nach dem Bestand.

An fachwerksichtigen, verputzten oder verkleideten

Fachwerkfassaden ohne Außendämmung sind Fen-

ster fassadenbündig ohne Leibungstiefe einzubauen

(Bild 22 und 32).

Außendämmung:
Werden Fachwerkaußenwände mit einem Wär-

medämmsystern versehen, so sind Fenster mittels

einer Hilfskonstruktion wiederum fassadenbün-

dig einzusetzen (Bild 24). Abweichend von Satz 1
können Fenster im Bestand, die unangerührt blei-

ben, in der Fachwerkebeneverbleiben. Beim späte-
ren Austausch der Fenstergilt jedoch wieder Satz 1.

Werden Fachwerkaußenwände mit einem Wär-

medämmsystem versehen, sind vorhandene

Gliederungselemenie wie Fensierumrahmun-

gen ({Holzbekleidungen, Faschen, Profile oder
Gewände), Fensterüberdachungen, Gesimse, Lise-

nen, Brüstungsspiegel ebenfalls mittels einer Hilfs-

konstruktion vor der Fassadenebene zu befestigen.
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ii7) Die Farbgestaltung vot Fass3den mLrss aüf die
lla.hbargebäude und die G6samtansicht des jewei-
gen Straßenraums gemäß § 3 Abs. 1 Creser Sat.

zung abgestimmt lrerCen_
Gliederungs- und Gestaltungseiemerte wie Fenster-
bekleidungen, Fensterüberdachungen. Gesirnse.
LiseneE. Bdstlrngsspiegel, Dachkäslen, Socket Ln.l
sichtbare Fachwerkhöizef sind farbitch von Lier Fas
sadenhaupmäche abzuseizen.
Für Fassaden sind Farbiöne zulässig,. die eine ge nge bis m;ttlere Faibsättiguno lmrt

Grauaniell) oder Farbintensiiät und. Curchschnlllliche Helligke;lswerte

Nicht zulässig slnd Farbe.l. mit hoher Sätigun! oder Farbintensiiät lunqebro-
chene, greJle und leuchlkräitige Farben). ganz ohne Sättigung oder Farbintensiiäi (rein
graN)

. mil noher oder niedrioer Heilgkeii {rein weiß.
schwarz),

Unzulässig sind auch refie ktie!-en d e Anstiche.

Dre Fassadeffa$geblrng lsl mk der Siadt Trefluri

§?
Fenster

Fenster müssen ein rechleaklges Formai haben und
hö--. "1. ..et: ..... Dos ,".r"t.-s .o- 6rere --
:löhemuss mindssiens 1:1,5 betragen tBild 25). ZLr
Akzeniuierung von Fassadenabschnitten sinct obere
Ab..tlls<. al,S:\L-oJa, RJ1,.looq-. /-.is. g.

Slnd besiehende Fensieröärungen brerte. ats hoch,
sind sie enn eder durch rn ndestens 12 cm breite
Pfeiler in zwei senkrechte öifnungsfcnnate Ltmzu-
wandeln cCer die Fensier elhallea elne symmetri-
sche vedikaie Gliederung (BilcI25 und 26).

ln bestehende quadraiische c.ler annähernil qua,
drJ i(, (e Fen(,a d,rUngön -ino ren<,o, ,.i T., -
destens einer senkrechten Teliung einzubäuen (Bttd
26].

Ab -.iner lichie Höhe der Fensteröffnlng voF
1.25 rn ,Jnd/oder einer lchlen Breite ab 0.90 m
is1 eine Teilung des Fensters eriorCerlich Die Tet-
lung hat in einer für das Erscheinungsbijd des
Gebäudes typischen Form der Fensiergtiecle-
rung z! erfolgen, i.d.R. ciurch eine horizontale
Kämpfer/-sprcsse und eine vertikale StlrtElsprosse.
(Bild 26 Lrnd 27)

Der/die horizontaje Kämpfer/-sprosse muss. qemes-
sen vor Glas zu Glas, mindestens 6.5 cm und darf
maxirnal 16 cm brett sern. Ein Kärnpierprofil rsi auch
bel glasfeilenden Kämpfersprcssen aufzusetzen.
(Bild 30a bis -?0d, 31)

14)

13)

i2)

(1)

{5)
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BILD 24

FASSADENBÜNDIGER EINBAU EINES FENSTERS MITTELS EINER
HILFSKONSTRUKTION (WÄHREND DER BAUMAGNAHME)

 

 

 

B=1.0 = MINDESTENS 12cm

BILD 25

DAS RECHTECKIGE FENSTERFORMAT MIT EINEM VERHÄLTNIS HÖHE
ZU BREITE WON 1,5 ZU 1,0 ISTALS IDEALE FORM ANZUSTREBEN.
BEI FENSTERGRUPPEN ISTZWISCHEN DEN FENSTERN EIN MIN. 12 CM
BREITER PFEILER VORZUSEHEN, UM „LIEGENDE" FORMATE ZU VER-
MEIDEN.

BILD 26 BILD 27
(ANNÄHERND) QUADRATISCHE
FENSTER SIND MIT EINER MIN-
DESTENS 55 Mi BREITEN
SENKRECHTEN GLASTEI-
LENDEN MITTELSPROSSE ZU*
GLIEDERN.

ab
1 2
mE

E
oO
[22

a“
ö
url
“Ss      

| 55 bis 110 |
mm 5

|

Li
 
an ron

DIE FÜGE ZWISCHEN WANDKONSTRUKTION UND FENSTERBLEND-
RAHMEN WIRD VON DEN BEKLEIDUNGSBRETTERN ÜBERDECKT.    

(17) Die Farbgestaltung von Fassaden muss auf die

(2)

(4)

(2)

Nachbargebäude und die Gesamtansicht des jewei-

ligen Straßenraums gemäß 8 3 Abs. 1 dieser Sat-
zung abgestimmt werden.

Gliederungs- und Gestaltungselemente wie Fenster-
bekleidungen, Fensterüberdachungen, Gesimse,

Lisenen, Brüstungsspiegel, Dachkästen, Sockel und
sichtbare Fachwerkhölzersind farblich von der Fas-
sadenhaupffläche abzusetzen.

Für Fassaden sind Farbtöne zulässig,
« die eine geringe bis mittlere Farbsättigung (mit

Grauanteil) oder Farbintensität und

* durchschnittliche Helligkeitswerte
aufweisen.

Nicht zulässig sind Farben
« mit'hoher Sättigung oder Farbintensität (ungebro-

chene, grelle und leuchtkräftige Farben)
* ganz ohne Sättigung oder Farbintensität (rein

grau)

» mit hoher oder niedriger Helligkeit (rein weiß,
schwarz).

Unzulässig sind auch reflektierende Anstriche.

Die Fassadenfarbgebung ist mit der Stadt Treffurt
abzustimmen.

87
Fenster

Fenster müssen ein rechteckiges Format haben und
höher als breit sein. Das Verhältnis von Breite zu
Höhe muss mindestens 1:1,5 betragen(Bild 25). Zur
Akzentuierung von Fassadenabschnitten sind obere

Abschlüsse als Stich- oder Rundbogenzulässig.

Sind besiehende Fensteröffnungenbreiter als hoch,
sind sie entweder durch mindestens 12 cm breite
Pfeiler in zwei senkrechte Öffnungsformate umzu-
wandeln oder die Fenster erhalten eine symmetri-
sche vertikale Gliederung (Bild 25 und 26).

In bestehende quadratische oder annähernd qua-
dratische Fensteröffnungen sind Fenster mit min-
destens einer senkrechten Teilung einzubauen (Bild
26).

Ab einer lichte Höhe der Fensteröffnung von
1,25 m und/oder einer lichten Breite ab 0,90 m
ist eine Teilung des Fensters erforderlich. Die Tei-
lung hat in einer für das Erscheinungsbild des
Gebäudes typischen Form der Fenstergliede-
rung zu erfolgen, i.d.R. durch eine horizontale
Kämpfer/-sprosse und eine vertikale Stulp/-sprosse.
(Bild 26 und 27)

Der/die horizontale Kämpfer/-sprosse muss, gemes-
sen von Glas zu Glas, mindestens 6,5 cm und darf
maximal 16 cm breit sein. Ein Kämpferprofil ist auch
bei glasteilenden Kämpfersprossen aufzusetzen.
(Bild 30a bis 30d, 31)



rmmlr."l

-'osnMöcucnretrEN D4

K4|,PFER U/V' S7!@SPROSSE' S/XD KÄMPFER. B2W SfuEPRA

S C H I fu 4 ER M EH R F L O E EU 6 E P FAT S TE N R^@

(6)

t7)

Derdle vertikale Silrlp/.sprosse flrlss gemesserl

von Glas zu GIas, niindesiens 5 5 cm Lind dad rraxi-
na 11 cm bre i sein. Eii Schlagleislenprofrl ;s1 au.lr
bei glasieilenden Siulpsprossen ar.rfzuseizen (Bl C

26 21 ,2e, 23 und 32).
Aarsnahmsv/eise sir,d auch zusälzlich waagerecht,-,
eufgesiegeite, §chn-ialere Sprossen möglich.

q6g 
' ccnJ"S li-'o. c"J Le' E..-rtl d. .oi

öffenliichen ,/erkehrsraum aus einsehbar slnd. nil
weiterschenkela.iigen Pronlen zu veR:eiden (Bild

30b bis 30d, 31 und 32).

L,nzulässig sind Glieoerungselemente v/ie Spros-
sen im Scherbenzwischenraurn von lsoliergläseff .

[!o,n_] -o'osp'c'qer ._o So occe' i' seoa'dlen
aufgeseizten {abklapobaren) Rahmef .

ln eifer Fassade isi nur ein l\laler alzu verwenden.
Als Rahmefimateral isi grunisätzl.l_ nur Holz
zulässig.

Abweicheni Cavcf ;st lr nach I945 efi.hteien ni.ht
cjenkmaiges.haiizlef Gel-.äuden iEinzeikulirrCenk_
raale) der E nsatz vor Rahme.] aus Kunsisioff oder
[4e1äl] zuiäss !-
unabhäng g vom [/]ateiial s:nd TellLjngen gemäß
Absatz 4 zu iea.hi€f.

Fensier sifi mli larblcsem Fiachglas zu ./erglasen

lJnzulässig sini spegelnCe, farbige. slrukt!riel-ie
.rfo gelrölbie G!äs.r sowie GiasbaL]sterne.

(8)

(e)

10

:e

 

 

BILD 28 BILD 28

  

 

  

mm   | 55 bis 110 |

£ ud Ko gl

>00 m - . »0,90m

MÖGLICHKEITEN DER FENSTERGSLIEDERUNG BEI UNTERSCHIED-

LICHEN ROHBAUÖFFNUNGSGRÖSSEN. AUCH BEI GLASTEILENDEN

KÄMPFER- UND STULPSPROSSEN SIND KÄMPFER- BZW STULPPRO-

FILEAUFZUSETZEN.

ISOLIERVERGLASTES  ISOLIERVERGLASTES TRADITIONELLES TRADITIONELLES
FENSTER, FENSTER, KASTENFENSTER VERBUNDFENSTER
STANDARDFROFLE PROFILE VOM TISCH-
AUS KUNSTSTOFF LER, NURAUS HOLZ
ODER HOLZ MÖGLICH

  

B5 ss

 

a5    
BILD 30a BuDS0b BILD 30c BILD SO d

DIE VERTIKALSCHNITTE ZEIGEN DIE KÄMPFERAUSBILDUNG VER-
SCHIEDENER MEHRFLÜGELIGER FENSTERFORMEN.

BILD 31 )
IN,

WETTERSCHENKEL

AUFGESETZTES

KÄMPFERRROFIL

'

 

VERTIKALSCHNITT }
DURCH EIN ISQLIERGLAS- 11
FENSTER IM BEREICH
VON SOHLBANK UND
KÄMPFER

VERKLEIDUNG DER RE- |
FGENSCHUTZSCHIENEN N I

MIT PROFILENALS IMITAT ij
FÜR WETTERSCHENKEL f

WETTERSCHENKEL

 

 
 

10

(N

(8)

9)

Der/die vertikale Siulp/-sprosse muss, gemessen

von Glas zu Glas, mindestens 5,5 cm und darf maxi-

mal 11 cm breit sein. Ein Schlagleistenprofil ist auch

bei glasteilenden Stuipsprossen aufzuseizen (Bild

26, 27, 28, 29 und 32).

Ausnahmsweise sind auch zusätzlich waagerechte,

aufgesiegelte, schmalere Sprossen möglich.

Regenschutzschienen sind bei Fenstern, die vom

öffentlichen Verkehrsraum aus einsehbar sind, mit

wetterschenkelartigen Profilen zu verkleiden (Bild

30b bis 30d, 31 und 32).

Unzulässig sind Gliederungselemenfe wie Spros-

sen im Scheibenzwischenraum von Isoliergläsern,

Messing / Goldsprossen und Sprossen in separaten,

aufgesetzten (abklappbaren) Rahmen.

In einer Fassadeist nur ein Material zu verwenden.

Als Rahmenmaterial ist grundsätzlich nur Holz

zulässig.

Abweichend davonist in nach 1945 errichteten nicht

denkmalgeschützten Gebäuden (Einzeikulturdenk-

male) der Einsatz von Rahmen aus Kunststoff oder

Metall zulässig.

Unabhängig vom Material sind Teiluingen gemäß

Absatz 4 zu beachien.

Fenster sind mit farblosem Flachglas zu verglasen.

Unzulässig sind spiegeinde, farbige, strukturierte

und gewölbte Gläser sowie Glasbausteine.
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§8
Schaufenster

Schauf-onster und Ladeaiüren müssen axielen
Bezug aufFeilsler ilnd Fensiergr!ppen Ljer Oberge-
schosse nehmen. Bel uniegetmäß gem Achsrhylh,
mus der FenstergliederLrng der Obergeschoss€ rs,i
elreAbweichufg vom ax aten BezLrg zulässjg ,r',,en]r

das ErCgeschcss dufch cesimse deLrfli.h von der
Hauptfassade äbgesetzi wird (Siider 34 xnd 3O).

Schaufexste. sind horizonial unl:i ggf. mii vet katen
Sprossen im Oberlicht zu gledern (Bild 36).

Als Rahmenmaterial ist grundsätztich nur Hoiz
zulässig.

Abwelchend davon sind in nach 1945 errichieten
nlcht denkrnalgeschülzten GebäLden {Etnzetkut-
turdenkmaie) weiierhln Rahmenkonstrukiionen aüs
K.r n stsioff zulässig.

t2j

(3)
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EINFLÜGELIGES FENSTER MIT GLASTEILENDEN SPROSSEN ALS
KAMPFER UND STULP MITAUFGESETZTEN PROFILEN.
DAS ERSCHEINUNGSBILD EINES TRADITIONELLEN DREIFLÜGE-
LIGEN FENSTERS KANN WIRKUNGSVOLL IMITIERT WERDEN. DIE
BEKLEIDUNGSBRETTER VERDECKEN DIE FUGEN ZWISCHEN WAND-
LEIBUNG UND BLENDRAHMEN (SIEHE HORIZONTALSCHNITT).

BAROCK KLASSIZISMUSRENAISSANGE

 

HISTORISMUS
GRÜNDERZEIT JSMUS UND MODERNE

 

 

BILD 33

TYPISCHE FORMEN DER FENSTERGLIEDERUNG IN DEN VERGANGE-
NENARCHITEKTUREFOCHEN

BILD 34
  

BILD 35

SCHAUFENSTER MÜSSEN AXf- BEI UNREGELMÄRIGEM ACHS
ALEN BEZUG ZU DEN OBERGE- RHYTHMUS IST EINE DEUTLICHE
SCHOSSFENSTERN NEHMEN, ABGRENZUNG ZWISCHENEG UNd

OG NÖTIG.

 

BILD 38 IL.[  
 

 

M)

(2)

3)

58
Schaufenster

Schaufenster und Ladentüren müssen axialen
Bezug auf Fenster und Fenstergruppen der Oberge-
schosse nehmen. Bei unregelmäßigem Achsrhyih-
mus der Fenstergliederung der Obergeschosseist
eine Abweichung vom axialen Bezug zulässig, wenn
das Erdgeschoss durch Gesimse deutlich von der
Hauptfassade abgesetzt wird (Bilder 34 und 35).

Schaufenster sind horizontal und ggf. mit vertikalen
Sprossen im Oberlicht zu gliedern (Bild 36).

Als Rahmenmaterial ist grundsätzlich nur Holz
zulässig.

Abweichend davon sind in nach 1945 errichteten
nicht denkmalgeschützten Gebäuden (Einzelkul-
turdenkmale) weiterhin Rahmenkonstruktionen aus
Kunststoff zulässig.

11
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(sl

§e
Türen und Tore

Ha,.rstüren lnd Tore müssen
Fenster und Fensiefgruppeir
r€nmen (Bild 37).

H sioische Tül.jlJn!ngen urrd

ef satzlos entferni weralen.

axialen Bezug aLf
dea Obergeschcsse

Tore düfen nichii2\

(3)

(4)

[Ieh!'flügelige Türe. unc Tore sind durch senkrechte
Prclle als Schlagleisien symmetrisch zu giiedern.
D'as is' ä 'rl oF J.rer.. 

' 
-dii. j.p , , Lletoi. 'er .'

gev/ährleisten.

Tür- und Tortiüge! soilien durch Füilungen, Kassel
lierungen cder ,/ertikale Shukturen synrmetrisch zl]
gl edern. {Bilder 38, 39 und 40).

Tilren und Tore sind in FachwerkhäLrsern isichtiach-
werk. verpulzl, verkleidet ocier übeforrni) aus Hclz
he,zustellen. Gleiches g;lt für denkl]algeschÜtzie
cebäude lEinzelkulturCenkmale).

Abweichend davon sind in nach 1945 erichteien
rjcht denknraigeschütäen Gebäuden (EinzelkuJ-

iurderkmale) weilerhin auch TLiien eus Kunststoff
zuläs3 g. wenn sie den Änfcrderungen gemäß Abs.

Für Garagenicre ir slraße5seiilgen Fassa.Jen
sn.l neben Flügeltoren Dreh-, Schiebe' Roll rird
Schuingicre zllässlg,,,./enn eine s.vrnaneif:sche
j po.t..g ir f"lLnJe, ..r / fa-.e: 6r, 'dp' e ^a

veriikale Sirlrktur ausgeführt wird.
(Bild 39)
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BILD 37

FASSADEN.

ACHSEANGEORDNET,

FASSADE WESENTLICH,

RES INTERESSE.

DARSTELLUNG. 

  
 

PUTZ ERREICHT WERDEN.

 
 

  
BILD 38

TEN FLÜGELN BLEIBT DIE SYMMETRIE GEWAHRT.

 SV
  

BEREITS BEI DER ERRICH-
TUNG NEUER GEBÄUDE ACH-
TETE MAN IN VERGANGENER
EFPOCHEN AUF EINE AUSGE-
WOGENE GLIEDERUNG DER

SO SIND DIE FÜR ACKERBÜR-
GERHÄUSER TYPISCHENTORE
MEISTENS IN EINER FENSTER.

DIE TORE BEEINFLUSSEN DAS
ERSCHEINUNGSBILD EINER

DESHALB GALT IHRER
GESTALTUNG EIN BESONDE-

IN HISTORISCHEN BAUZEICH-
NUNGEN ERHIELTEN DIE TORE
BEREITS EINE DETAILLIERTE

EINE HERVORHEBUNG DES
TORES KONNTE AUCH MIT
EINER RUSTICASTRUKTUR IM

DIE GRUNDFORMEN VON HAUSTÜREN IM ORTSKERN UND DIE MÖG-
LICHKEITEN IHRER GLIEDERUNG. AUCH BEI UNTERSCHIEDLICH BREI.

  

 
|

     

 

     

 

 
 
 

   

   

              

 

  

 

        
BILD 39 DIE GRUNDFORMEN DER TORE

BILD 40

GROSSE VIELFALT,

WAAGERECHT, STICHBOGEN KORBEOGEN RUNDBOGEN

\f Gi Ar AL
N

HH
nl MEET DER
||; f iMe
ai (mm ERESa

TYPISCH FÜR DEN ORTSKERN VON GROSSBURSCHLA SIND EIN-
GESTEMMTE HAUSTÜREN MIT VIELEN VARIATIONEN DER KASSET-
TENAUFTEILUNG, TROTZ WENIGER GRUNDFORMEN GIBT ES EINE

  

           

|
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59
Türen und Tore

Haustüren und Tore müssen axialen Bezug auf

Fenster und Fenstergruppen der Übergeschosse

nehmen (Bild 37).

Historische Türöffnungen und Tere dürfen nicht

ersatzlos entfernt werden.

Mehrflügelige Türen und Tore sind durch senkrechte
Profile als Schlagieisten symmetrisch zu gliedern.

Dies ist auch bei unterschiedlichen Flügelbreiten zu

gewährleisten.

Tür- und Torflüge! sollten durch Füllungen, Kasset-

tierungen oder vertikale Strukturen symmetrisch zu

gliedern. (Bilder 38, 39 und 40).

Türen und Tore sind in Fachwerkhäusern (Sichtfach-
werk, verputzt, verkleidet oder überformt) aus Holz

herzustellen. Gleiches gilt für denkmalgeschützte

Gebäude (Einzelkuiturdenkmale).

Abweichend davon sind in nach 1945 errichieten
nicht denkmalgeschützten Gebäuden (Einzeikul-

turdenkmaie} weiterhin auch Türen aus Kunststoff

zulässig, wenn sie den Anforderungen gemäß Abs.

3 entsprechen.

Für Garagentore in straßenseifigen Fassaden

sind neben Flügeltoren Dreh-, Schiebe-, Roll- und
Schwingiore zulässig, wenn eine symmelrische

Gliederung in Füllungen und Kassetten oder eine

vertikale Struktur ausgeführt wird.

(Bild 39)



(1)

§ 10
Rollläclen und Fensterklappläden

Rollläcien sin,:l an straßense;iigen Fassaden nur
zulässig, wenr ihre Käsielr oder Blenden vor
eLrßen nicht s chlbar slnd und Cas Fersierformat
rxirdestens nl Verhälinis Breiie z! Höhe i/on 1:1,5
gewähieistei isr d|ld cjie Proporii.nen der Fensiei-
glie.lerrJng nichi !eündert werCen.

{Biid.11 ünd 42)

Varlrandene Fensief kJappläclen sird zu e.halter_

§ 11

Vordächet Balkone, Loggien

Vordächer s nd zulässig, wenn sie alrs puitdacnför-
migen Scheiben aLrs clas oder. anderen .lLrchstch,
iiger farblosen und ebenen iVate,alien bestehen.
A,rflagerkonsoien rtüssen senkrecht zur'r^/and

Unzulässig si.d Einhausungen, Kragplatten unC
Ed dd. hire al der r d.§od.7. 5-afF1 dLlmS_^i
andere aus Fassaden rn den öffentlichen Verkehrs-
raufl auskragerde Konstruktionen.

unzulässig rr'ic Bd !o:. , ogj e- :i,L! Ai1:e ^d -
len an Fassacien 2.. Slraßenseiie. (B;ld 44)

(1)

(2)

,r.f E4s'En4rFEd 8EcE cH r06u.'
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BILD 41

 

 

  

ZULÄSSIG
BEI NEUBAUTEN IST ES KEIN PROBLEM DIEROLLLÄDEN If FENSTER-

STURZ ZU INTEGRIEREN. DAFÜR GIBT ES FERTIGTEILE.
BEIALTBAUTEN KANNDER ROLLADEN IN EINER NACHHISTORISCHEM

VORBILD GEFERTIGTEN ÜBERDACHUNG VERSTECKT WERDEN.

BILD 42

 |||
|

 

    Q

 

 L
_ E E

UNZULÄSSIG
DAS EINFÜGEN VON ROLLADENKÄSTEN IN DIE FENSTERLEIBUNG
FÜHRTZUR VERÄNDERUNG DES FENSTERFORMATES. AUSSERDEM

WERDEN DIE PROPORTIONEN IN DER GLIEDERUNG DES FENSTERS

GESTÖRT. EMPFINDLICH WIRKT SICH AUCH DER AUGEN AUFGE-
SETZTE KASTENAUF DAS GESAMTEILD EINER FASSADEAUS

 

 
ALS WETTER- UND SICHTSCHUTZ KÖNNEN FENSTERKLAPRLÄ-
DEN EINE GUTEALTERNATIVE ZUM ROLLLADEN SEIN,
SIE SIND AUSSERDEMAKZEPTABLE GESTALTUNGSELEMENTE.

 

BILD44

BALKONE, LOGGIEN UND WINTERGÄRTEN SIND NUR IM NICHT
NICHT EINSEHBAREN BEREICH MÖGLICH.   

(2)

m)

(2)

810
Rollläden und Fensterklappläden

Rollläden sind an straßenseitigen Fassaden nur

zulässig, wenn ihre Kästen oder Blenden von

außen nicht sichtbar sind und das Fensterformat

mindestens im Verhältnis Breite zu Höhe von 1:1,5

gewährleistet ist und die Proportionen der Fenster-

gliederung nicht verändert werden.

(Bild 41 und 42)

Vorhandene Fensierklappläden sind zu erhalten.

& 11

Vordächer, Balkone, Loggien

Vordächer sind zulässig, wenn sie aus pultdachför-

migen Scheiben aus Glas oder anderen durchsich-

tigen farblosen und ebenen Materialien bestehen.

Auflagerkonsolen müssen senkrecht zur Wand
stehen.

Unzulässig sind Einhausungen, Kragplatten und

Baldachine an der Fassade zum Straßenraum sowie

andere aus Fassaden in den öffentlichen Verkehrs-

raum auskragende Konstruktionen.

Unzulässig sind Balkone, Loggien und Winiergär-

ten an Fassaden zur Straßenseite.(Bild 44)
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§ 12
Außentreppen

iir freppen vor HausengänEen. die yo.l1 öffentlichcn

",_ h,,a r '.-r' t. .'id ,, d c > r1-s ".
ts ockslufen lrit einer ull!eschliifenen Nat!.rrstern-
oberfläche cder aus B ccksilrfen in werksteif her-
:irstellen. Zuläss g sind auca Curchgehende Beläge
o ! r l . r l'i6" "1;,.-.o.ls,'.Va'I.i1.'.
(3ilo 45)

§ 13
Einfriedlrngen und l\/lauern

ln Straßen und Gasser sind E Ffrledu'lgen z!nr
öffentlichen Verkehrsraum zlläss g als
. .na$ive l\.4tsi-rern, mind. 1 C m hoch c.le'
. Zäune aLS Holz, mlnil. 1,C m hoch oder
. Zäune aus lletall, mind. 1.C m hoch oder

' LaLrbgehölzhecken.

Einfriedungsmairern und Siüizmauerf sird jn ihrer
obedläche nur aus
. rauhem unC ungeschilfienem Naiursie r: {KaTk-

stein !nd Sandstein ) als vedligtes hammerrechies
Schichien- o"ier unvef,:rgies Ticckenmauer./,/---k

' Ziegehnauerwe* mil glaü ausgeliebenern sa',rk'
tLrrlosen Pulz auszlfüh.en.

(3) Einfriedungs.nauem dürien rur mll Natufstein-
oder Werkste nplailen oder TonzieEeln abgedeckl
werden. Auch iie Begrllnüng von Male.kronen
ist zulässig.

12)

(t)

(4)

(5)

(6)

IJnzulässig sind. unverputzle ooer irnve*igidete Beion- ul]d Zie-

!elmauern. F,,fl.c,.q"n..-s.l-ba.cr-sr, r;1..ö. .6 tö,
' dle Verkleidufg von l,auern mit Spahkinkern,

Fliesen oder Elementen aLrs Kunslstoff.

Hclzzäune sinci nur mit seakrecht siehenden Lalten
Lni geradem oberen Zaunfeldabschluss herz,r-
sierlen. l\,letallzäune sind rn tvedlkalen Stäben mli
rlc . , c r 9e, e( l!c".oe r. .tr,ola s '1" ce'
rlndean Ouerschniir alszuführen. Tilren lnd Tore
in E niriedungen s nd in glercher Arl auszuführen.
(Blder46 bis 49)

Unzulässig srrC E niriedungen aus Fiechtgiitern,
Mes.hendraht- Drahtmatten, rlrstika;en l"letall und
Holzzäufen, l\4etallzäunen mii I\4uslern, Bögen
oder unrhyihmischen StrLkturen einschijeßllch hrer
Türen LrnC Tore sowje Sirukturelen erten aus Beton.

§14
Vorgärten und Bodenbeläge

Vorgärten sind gäiner sch zLr gestalten. S e düden
fichi alsArbeiis- oder Lagerflächen genulzt werden.

14
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BILD 45

VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN ZUR AUSFÜHRUNG WON
AUSSENTREFPEN MIT BLOCKSTUFEN AUS NATUR- ODER WERK-
STEIN.
DIE DAZUGEHÖRIGEN GELÄNDER KÖNNEN AUS HOLZ ODER
METALL GEFERTIGT WERDEN. SIE SIND JEDOCH EINFAGH UND
SACHLICH ZU GESTALTEN.    
—

 

  

         

 

 

SILD47 SPÄTKLASSIZISMUS
BIS GRÜNDERZEIT

BILDAB KLASSIZISMUS

 

BILD48 ARTDECO

VORGÄRTEN UND ZÄUNE GIBT ES WENIGE IN DER TREFFURTER
ALTSTADT, HAUPTSÄCHLICH IM RANDGEBIET. DENNOCH SIND SIE
FÜR DAS ERSCHEINUNGSEILD EINES GRUNDSTÜCKS EBENSO
WICHTIG. VEREINZELT EXISITEREN NOCH EINIGE SEHR SCHÖNE
EISENZÄUNEZUR EINFRIEDUNG.

 

 

 

BILD.43

FÜR VORGARTENEINFRIEDUNGEN ISTAUCH DER TRADITIONELLE

HOLZSTAKETENZÄUN GEEIGNET. MIT SEINER EINFACHEN KLAR
GEGLIEDERTEN FORM STELLTER IM STADTBILD EIN ZURÜCKHAL-
TENDES ELEMENT DAR.  
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N)

(3)

(4)

(8)

(6)

1)

8 12

Außentreppen

Treppen vor Hauseingängen, die vom öffentlichen

Verkehrsraum einsehbar sind, sind aus massiven

Blockstufen mit einer ungeschliffenen Naturstein-

oberfläche oder aus Blockstufen in Werkstein her-

zustellen. Zulässig sind auch durchgehende Beläge

aus ungeschliffenem Natur- oder Werksiein.

(Bild 45)

8 13

Einfriedungen und Mauern

in Straßen und Gassen sind Einfriedungen zum

öffentlichen Verkehrsraum zulässig als

« massive Mauern, mind. 1,0 m hoch oder

» Zäune aus Holz, mind. 1,0 m hoch oder

» Zäune aus Metall, mind. 1,0 m hoch oder

» Laubgehölzhecken.

Einfriedungsmauern und Stützmauern sind in ihrer

Oberfläche nur aus

« rauhem und ungeschliffenem Naturstein (Kalk-

stein und Sandstein) als verfugtes hammerrschies

Schichien- oder unverfugtes Trockenmauerwerk

oder

» Ziegelmauerwerk mit glatt ausgeriebenem siruk-

turlosen Putz auszuführen.

Einfriedungsmauern dürfen nur mit Nafurstein-

oder Werksteinplatten oder Tonziegeln abgedeckt

werden. Auch die Begrünung von Mauerkronen

ist zulässig.

Unzulässig sind

» unverputzie oder unverkleidete Beion- und Zie-

gelmauern

« Einfriedungen aus Sichtbeton-Strukturelementen

: die Verkleidung von Mauern mit Spaliklinkern,

Fliesen oder Elementen aus Kunststoff.

Holzzäune sind nur mit senkrecht stehenden Latten

und geradem oberen Zaunfeldabschluss herzu-

stellen. Metallzäune sind mit vertikalen Stäben mit

gleichmäßigem rechteckigen, quadratischem oder
rundem Querschnitt auszuführen. Türen und Tore

in Einfriedungen sind in gleicher Art auszuführen.

(Bilder 46 bis 49)

Unzulässig sind Einfriedungen aus Flechtgiitern,

Maschendraht, Drahtmatten, rustikalen Metall- und

Holzzäunen, Metallzäunen mit Mustern, Bögen

oder unrhythmischen Strukturen einschließlich ihrer

Türen und Tore sowie Sirukturelementen aus Beton.

814

Vorgärten und Bodenbeläge

Vorgärten sind gärinerisch zu gestalten. Sie dürfen

nicht als Arbeits- oder Lagerflächen genutzt werden.



(1)

(2) Vorhatidenes Naiu.sleinpftaster isi auf Hoiräij,
rnen zir erha,ten. Für befesligte. etnsehbare
Flächen sind Pfiasterungen aus Naiursteinen
oCei Beionsteinen zuläss g.

urzulässig srnd Befesiigungen aus Asphalt
u rd Be1on.

§ 15
WerbeanlageI

We6eanlagen und deren cesiattung sjnrt mit
cier Siadi Tref{ud abzustimmen.

Werbeanlagen sind iur an Fassaden im Erdge_
schcss unci tni Obeageschoss bis rntefhallr der
Fenste.brüstungen ziriässiq.

Werbeanlagen sj|d an der Fassade als waage-
re.hlp ler,]di,- S.' rir/:o- jnd S.mbote olLl r
als Einzerbuchsiaben aus N4etaJl, Siuck. Kera-
nik, Gias oder Hotz c.ter als inCtviduelt gestal_
ipiF 4 Siaoe.can...e..t .ur TJsc"de zuiäsS g.

Dre Gesamthöhe von Werbeanlagen ln der
Fassadenebene dad maximat 0,7 n. die Hohe
von Schriftzügen und Symboien nraximal C,5 m
betragen.

Werbeälsleger dü.fea inaxltnat 1O m von eer
Fd\:do. oLJcF.ale.. s.e r,."sar .r. )-,.h_
gangshöhe von 2,25 rn gewährteislen. Die
A.s:c.cfaL r. oe- qrsteuer. oa, r.,d^ ^tä: r,!
m2 beiragen.

Die Bejeuchtijng v!n W4.beantagen ist zuläs-
srgj wenn
a) vor die Wand geselze Einzelbuchsiaben

hinterle!chiet werden {S.haäenschrill),
b) die BeschriJturg !ncl die Symbate durch

Strahler var] ./orn angeleuchiet !.r'erdet_

c) Zunlteichen. SymbDle. Symbotiafeln von
\Jerbeauslegern durch Sirahler beidsettig
angeleuchlel werden.

Unzulässig sind:
a .srlre.hre I dr'ren-. no Fte.te-scn,.lrpr
b) kaslenförmige Werbeanlagen mit Schrift-

block oder fiii Einzeibuchstaben,
c) Spannbänder, Werbefahnen, Lichierke!

ten und ähnliche bewegtiche Werbeanla_
gen, mit Ausnahnle bei VeMencjung für
kurzfrlstige Soncierveranstaltungen für die
Vcrweihnachtszeit sowie im Rahmer von
VEran 

'djrLng?n \:.d.isuf,p Beoerrunc $ie
Sfadtfesie,rnd UmzLlqe,

dl grelLeuchrenle jJi.t e-oa,.r:u1t btendf,pc
und bewegliche Werbeanlagen

e\ W.rbcanlaqea ä. ße.harb des Ones der Lei-
siung.

f) f/erteanlaqen euf Dachflächen. Staßen-.
Gehweg- Lrnd PlaEbelägen,

g) Werlreanlagen an Türen Toren. Fenster,
läden und tragenden cder die cestatiLrfg
prägenden Bauteilen rvie Slüizen, pferler,
Erker. Llsenen cesimse und Schmuckeie-

h) Werbeanlagen an Ejririedrngen unctin Vcf
J;1-t " ,"i. s. aLröo..rc, i.o oair;, i-
kJrben,

i) Werbeanjägen aüf öfientlichen Glünflä-
chen, an Bäumen und BaLrmg-lppen.

§ 16
Abweichungen

Abweichungen von der Vbrschriften diesef Sat.
z!ng können gemäß § 66Ab§. I !nd 3 Cer-Ihü-
rjngerBauorCnung z!gelassen weiclen.

Die Zulassung von Ab,,!eich,rngen ist gemäß §
66 Abs. 2 der Thürlnger Bauordnung schriflli.h
zLI beariragen und zu begfünden.

lst für elne bauirche Aniage scyrie andere Anla-
gen oder Elnrichtlrngen eine Abweichung efor-
dedich, so enischejdei gernäß s A6 Abs. 3 l:tet
-l-ü:'_o^: Bd.,o-Jru-g oe' /cj i,Fr..Löat
Bai]vorhaben die Gemernde. tm übriger läss1,i- Ba ,a, ,.i nrsoe. r.o. A. v.pt( nu, qcr z ..

§ 17
OrdnLrngswidrigkeit.n

Ord[ungswrddg nach s 86 Abs. 1 Nr. .] der
Thürlnger Bauordnllng handett, wer vorsälztich
oder iahrlässig:

entgegen § 2 Aos. 2 und 3 setr Vorhaben nichl
genehmigen lässl und damit keiie ZlrstimnrLrjg
besiizi;
entgegen § 3 Abs. 1 die zufl Zeiiounkt .tes
irkrafiiretens der Saizung vorhanrlene pazel_
lierung in der cebäude- o.ier Fassade nsiruklL !.
nicht ablesbä. macht;
entgegen § 3 Abs. 2 die zufir Zeitpunkt des
lnkrafttretens der Satzung besiehencle Flrstrich-
tung nichi belbehätt bzw. ,,viederherstellt oder
Lei BeD.ur,ag'FoeD.r. F.Cr.., d.)rüc!- o,c , .r-
strlchiung der benachbarten Gebäude nicht auf_
nimml;
enigegen § 4 Abs. 1 andere Oächer ats Sattei_
oder [4ansarddächer errichtei cder die in Satz
2 angegebenen Dachneigungen nicht einhält.
Das giil insbesondere tür von öffenflichen VeF
kehßflächen einsehbare Fiachdächer;
enigegen § 4Abs.3 zur Dachernctecku ng andere
l\laterialien als gebrannie Tonzieget in einern
natürlichen nlcht glänzenden Rotton verwendet,

t2J

(3)

(2)

(3)

(4)

(1)

{5)

(6)

(1)

(7J

3.

2_

L

4.

'15

1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(6)

Vorhandenes Natursteinpflaster ist auf Hofräu-
men zu erhalten. Für befestigte, einsehbare
Flächen sind Pfiasterungen aus Natursteinen
oder Betonsteinen zulässig.

Unzulässig sind Befestigungen aus Asphalt
und Beton.

$15

Werbeanlagen

Werbeanlagen und deren Gestaltung sind mit
der Stadt Treffurt abzustimmen.

Werbeanlagen sind nur an Fassaden im Erdge-
schoss und im Obergeschossbis unterhalb der
Fensterbrüstungen zulässig.

Werbeanlagen sind an der Fassadeals waage-
rechte gemalte Schriftzüge und Symbole sowie
als Einzeibuchstaben aus Metall, Stuck, Kera-
mik, Glas oder Holz oder als individuell gestal-
tete Ausleger senkrecht zur Fassade zulässig.

Die Gesamthöhe von Werbeanlagen in der
Fassadenebene darf maximal 0,7 m, die Höhe
von Schriftzügen und Symbolen maximal 0,5 m
betragen,

Werbeausleger dürfen maximal 1,0 m von der
Fassade auskragen. Sie müssen eine Durch-
gangshöhe von 2,25 m gewährleisten. Die
Ansichtsfläche des Auslegers darf maximal 1,0
m? betragen.

Die Beleuchtung von Werbeanlagen ist zuläs-
sig, wenn
a) vor die Wand gesetzte Einzelbuchstaben

hinterleuchiet werden (Schattenschrift),

b) die Beschriftung und die Symbole durch
Strahler von vorn angeleuchtet werden,

c) Zunftzeichen, Symbole, Symboltafeln von
Werbeauslegern durch Strahler beidseitig
angsleuchtet werden.

Unzulässig sind:
a) senkrechte Fahnen- und Kletterschriften,
b) kastenförmige Werbeanlagen mit Schrift-

biock oder mit Einzelbuchstaben,

c) Spannbänder, Werbefahnen, Lichterket-
ten und ähnliche bewegliche Werbeanla-
gen, mit Ausnahme bei Verwendung für
kurzfristige Sonderveranstaltungen für die
Vorweihnachtszeit sawie im Rahmen von
Veranstaltungen städtischer Bedeutung wie
Stadtfeste und Umzüge,

d) greilieuchtende, blinkende, nicht blendfreie
und bewegliche Werbeanlagen

e) Werbeanlagen außerhalb des Ortes der Lei-
stung,

m)

(2)

8)

2)

a

f} Werbeanlagen auf Dachflächen, Straßen-,
Gehweg- und Platzbelägen,

g) Werbeanlagen an Türen, Toren, Fenster-
läden und tragenden oder die Gestaltung
prägenden Bauteilen wie Stützen, Pfeiler,
Erker, Lisenen, Gesimse und Schmuckele-
mente,

h) Werbeanlagen an Einfriedungen und in Vor-
gärten sowie an Ruhebänken und Papier-
körben,

i) Werbeanlagen auf öffentlichen Grünflä-
chen, an Bäumen und Baumgruppen.

816
Abweichungen

Abweichungen von den Vorschriften dieser Sat-
zung können gemäß $ 66 Abs. 1 und 3 der Thü-
ringer Bauordnung zugelassen werden,

Die Zulassung von Abweichungen ist gemäß &
66 Abs. 2 der Thüringer Bauordnung schriftlich
zu beantragen und zu begründen.

Ist für eine bauliche Anlage sowie andere Anla-
gen oder Einrichtungen eine Abweichung erfor-
derlich, so entscheidet gemäß & 66 Abs. 3 der
Thüringer Bauordnung bei verfahrensfreien
Bauvorhaben die Gemeinde. Im Übrigen lässt
die Bauaufsichtsbehörde Abweichungenzu.

8 17

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach 8 86 Abs. 1 Nr. 1 der
Thüringer Bauordnung handelt, wer vorsätzlich
oderfahrlässig:

entgegen 8 2 Abs. 2 und 3 sein Vorhabennicht
genehmigen lässt und damit keine Zustimmung
besitzt;
entgegen & 3 Abs. 1 die zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens der Satzung vorhandene Parzel-
lierung in der Gebäude- oder Fassadensiruktur
nicht ablesbar macht;
entgegen $ 3 Abs. 2 die zum Zeitpunkt des
Inkraftiretens der Satzung bestehendeFirstrich-
tung nicht beibehält bzw. wiederherstellt oder
bei Bebauung unbebauter Grundstücke die Fir-
strichtung der benachbarten Gebäudenicht auf-
nimmt;

enigegen $ 4 Abs. 1 andere Dächerals Sattel-
oder Mansarddächererrichtet oder die in Satz
2 angegebenen Dachneigungen nicht einhält.
Dasgilt insbesonderefür von öffentlichen Ver-
kehrsflächen einsehbare Flachdächer:
entgegen $ 4Abs. 3 zur Dacheindeckung andere
Materialien als gebrannte Tonziegel in einem
natürlichen nicht glänzenden Rotton verwendet;

15



E,

11.

12.

13.

14.

7.

1C_

11.

21.

22.

16

27.

34.

31.

entgegen § 4 Abs- ,1 .ie Firste von hoiserigen
Anbeutef cder Neben!ebäudan n cht unlerhalb
des Firstes des Hauptgebäu.jes anor.ln-'tr aLis'
gerommen srnd BeslandsgebäLrce:
enigegen § 4 Abs. 6 Odgänge an Giebeh von
,di /or..nocä-oe. -J^iaD.rLnrjl6- .ts: (-
diiionell mitWinclbrell oclerZahnleste herslei t;

enigegen § 5 Aos. 1 Dachauib?irle. ncht als
Salieldach- oder S.hieppclaupen .der ais
Zwer.hhäLser errchret:
enigegen § 5 Abs 2 Gaupen nichl gegenüber
dei Fassade zLr_l.lcksei:t oder Cen obereF
Ansalz der Gaupe nichl unierhalb des Dachlir

enigegen § 5Abs. 3 die lorgegebe'ren Gaupen-
hre ien .der Träufhöhen nichi einhält:
enigegen § 5 Abs.4 Dachga!rpen oderZwerch-
häLrser mit ei.e. größeren Gesamlbreite als i;2
der z!gehöriqen Dachlälrge €Ir chtei:
entgegen § 5Abs. 5 die vorgegebenen lrindest-
absiände z!"/rschen DachlJaupen orler Zwerch-
häLrs€rzu den Hausg ebeln nicht enhäli:
entgegen § 5 Abs. 6 be Dachgaupen oder
Zvverchhäusern andefe ais d e vorgegebenea
oder sogar unzulässige lVatelialien iür Seien-
oder Fronifl ächen veftvendell
enigegen § 5Abs. 7 Ortgänge von Gaupen oCer

Zwerchhäusern von Fachwerkget)äucien oder
D.nkmälern ni.,hi mll Zahrleisien cCeI \{hd-
breltem ausfllhrt oder vYinclbretie. mii anderen
i\4aierlalen als zinkblech abdecki lz.B. mli Orl-
gangzregeln)i
enigegen § 5 Abs. 8 Giebei.irerecke von Saile!
Cächgaupen oder Zwerchhäusern nlchi wsage-
.e-nr äT uer SL ,r ir'-"npDdr1l\lrge5eirn'
enigeger § 5Abs. 10 D3chilächeniensier, Ober-
llchter, Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlägen
oder Wndkraftanlagen auf von öfienillchen
Verkehrsräumen aus edebbaren Dachfiächen

entgegen § 5 Abs. 1i Dacheinschniiie iüf
Balkone. Loggien oder Terrassen an i/on

öfientlichen Verkehrsräumen aus erlebbaren
Dachf lächen errichtei;
e'llgegei. § - Ab-. : S r.,'.'i te 1 rr :'
:.r5tndne äu5 dem Dd h f:'hrt ode- >,e nir rr

verfugtem Sichlmauenxerk oder Zinkbiech aus-
filhrt:
entgegen § 5Abs. 12 Edelstahlschornsteine vor
der Fassade inslalliert lind diese vom öifentli
chen Raum aus einsehbar 6ind;
en,oeger § \ aD-. l. Dd - ä r'bä 

' 
a4 rrP qri-

zugsanlagen, Rundfunk- und Fernsehemp-
fangsanlagen oder Satellitenantennen an von
öäentlichen Verkehrsräurnen aus erlebbaren
Dachfiächen anordnei:
entgegen § 5 Abs. 14 l lindkrafianlagen so
anordnet- dass sre von öffenilichen Verkehrc-
räumen aus eriebbar sindl
enigegen § 5 Abs. 15 Dachrrnncn, Falkohre
und Schneefänoe nichi einheiiiich aus Zink oder

K!pier anbringl oder Dachr;nnen nichi horizon-
Jt !6i lr .-a.--al. r- . ., .. ,,är .. .i.

oder Schneeiänqe nichi als Gliter auslühd;
entgegei § 6Äbs. 1 Fassaoer nichi mii einem
ila- rbiasire.-. Cled"1.1.1-,-, ,'-rp i, I , ,

Sätz 2 L.rnd 3 qeraniier-. I'litieln gestaltei;
enigeger § 6 Abs. -: ,/orhanderes S chlfach-
xi erk ni.hi eriläli ünd ver.,üizl ode. verkleioel

iA!snah.ne \i!eilerseiie).
enigelen § 6 Abs. 4 besiehenCe
\.i ., -r-ra)- ,op | -!e o .-. od. , ie;heLe. Je f e-
r.enie ,/cn S chifachwerk beseiiigl oder Über-

enlgegen § 6 ,Abs. 5 Fechlverk mitatroren aLS

Hoiz oder ande.en i\,lateria|en an der Fassä.le
anbrinEt.
ent!egei § 6 Abs. 7 urzr iässige Ve(lei.lungen
an Fassaden verwena,ei.
eniqeqen § 5Abs. 8 Fässäden nlcht mli Gesiäl-
tungselemenren Lrrd Fensierun_aahmungen
iHclzbekleidunger, Faschen, Pfofile oder
GeY/ände)gllederl;
ertltegei -c 5 Abs. 9 an Fassader vorhalrdene
Glieder'!nqselemelrie oCer Ve.z erunger bei
lnsia.dseizungs- und i\4odemisierungsmaß-
nahmen nichi erhäli oder ',!leder herslelli oder
insrand seizt;
enlgegeF § 6 Abs. 10 Gliede,!ngselerenie
\irie Gesimse irel1sterLirniahmungen, Fensier-
überaachLngen, Lisenen, tsrüstungsspiegel
oder Verzierlngen aus elnem anderen ,{aie-
rai dr Natürs,e;n. P:t )aPt N)lz a-,|;it
oder.Jerschredene \,laierialiei kornbinleri oder
GlieCerungselemenie nichi r'arblich von den
Fassade^flä.hen abseizi;
entgegen § 6 Abs. -l'l bei Gi;eierungselemell-
ten lmjlierle Hoizmaserunclen ausfühii:
enigege. § 6 Abs. 12 Eauieiie von lvlssen-
s.haäil.her künstlerischer. hancivrerklic.er
,l' f".:-a:ge..\ I :. i 6, lF our, nJ 

^ 
I

Hausmafien, lvappen, Gedenkiafeln. Skulplu-
r€.. Sonnenuhren JCer lryeteriahnen ,ron hrem
Siandod enifernt:
enlgegen § 6Abs. 13 Saiellitenaniennen, Rund
i.jnk unci Femsehemplangssnlägerl an von
äffeni chen \€rkehrsräurnen aus sichibaren
Fassaden insiaiiled:
enigegen § 6 Abs. 1,1 Sockel nicht gegenüber
der Fassadeniläch€ plasusch abseüt oder ole
weiteren Vorgaben des Abs. 1,i nichl einhält;
emgegen § 6 Abs. 15 an Fachwerkiassaden
ohne Augendämmun! (iach\,'erks chtig, ver-
plrtzi oder verkleidet) Fensler nicht fassaden
bündig einba!i (also Fensier mit Leibungsueie
ernfügt);
entgegen § 6Abs. 16 bei Airßendämmmaßnah-
men an Fachwerkwänden die Fenstern nrchi
wiederum fassadenbündig einsetzt (ausgenom-
rnen zwischenzeitllcher Verbleib lm Besiand)
ode. vorhandene Gliederungselenrente (auch
Fensterumrahnrungen) iichi w eder herstellt;

23.

25_

29.

30.

15.

'16.

32.

33.
18.

19.

20.

36.

10.

11.

13.

14.

13.

16.

17.

18.

19.

ed.

21.

22.
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entgegen & 4 Abs. 4 die Firste von hofseiligen

Anbauten oder Nebengebäudennicht unterhalb

des Firstes des Hauptgebäudes anordnet; aus-

genommensind Bestandsgebäude;

entgegen $ 4 Abs. 6 Ortgänge an Giebeln von

Fachwerkgebäuden sowie Denkmälern nicht tra-

ditionell mit Windbreit oder Zahnleiste herstellt;

entgegen & 5 Abs. 1 Dachaufbauten nicht als
Satteldach- oder Schleppgaupen oder als
Zwerchhäuser errichtet

enigegen 8 5 Abs. 2 Gaupen nicht gegenüber

der Fassade zurücksetzt oder den oberen

Ansatz der Gaupe nicht unterhalb des Dachfir-

stes anordneft;

entgegen $ 5 Abs. 3 die vorgegebenen Gaupen-

breiten oder Traufhöhen nicht einhält;

entgegen $ 5 Abs. 4 Dachgaupen oder Zwerch-

häuser mit einer größeren Gesamibreite als 1/2

der zugehörigen Dachlängeerrichtet;

entgegen $ 5 Abs. 5 die vorgegebenen Mindest-

abstände zwischen Dachgaupen oder Zwerch-

häuser zu den Hausgiebeln nicht einhält;

entgegen $ 5 Abs. 6 bei Dachgaupen oder
Zwerchhäusern andere als die vorgegebenen

oder sogar unzulässige Materialien für Seiten-

oder Frontflächen verwendet;

entgegen $ 5 Abs. 7 Ortgänge von Gaupen oder

Zwerchhäusern von Fachwerkgebäuden oder

Denkmälern nicht mit Zahnleisten oder Wind-

breitern ausführt oder Windbretier mit anderen

Materialien als Zinkblech abdeckt (z.B. mit Ori-

gangziegeln);

entgegen 8 5 Abs. 8 Giebeldreiecke von Sattel-

dachgaupen oder Zwerchhäusern nicht waage-
recht an der Schnittkante Dach/Wange betont;

enigegen $5 Abs. 10 Dachflächenfenster, Ober-

lichter, Sonnenkollektoren, Photovoltaikaniagen

oder Windkraftanlagen auf von öffentlichen

Verkehrsräumen aus erlebbaren Dachflächen

errichtet;

entgegen $ 5 Abs. 11 Dacheinschnitie für

Balkone, Loggien oder Terrassen an von

öffentlichen Verkehrsräumen aus erlebbaren

Dachflächenerrichtet;
entgegen $ 5 Abs. 12 Schornsteine nicht in

Firstnähe aus dem Dach führt oder sie nicht in

verfugtem Sichtmauerwerk oder Zinkblech aus-

führt;
entgegen $ 5 Abs. 12 Edelstahlschornsteine vor

der Fassade installiert und diese vom öffentli-

chen Raum aus einsehbar sind;

entgegen $ 5 Abs. 13 Dachaufbauten wie Auf-

zugsanlagen, Rundfunk- und Fernsehemp-

fangsanlagen oder Satellitenantennen an von

öffentlichen Verkehrsräumen aus erlebbaren

Dachflächen anordnet:;

entgegen & 5 Abs. 14 Windkraftanlagen so

anordnet, dass sie von öffentlichen Verkehrs-

räumen aus erlebbarsind;

entgegen $ 5 Abs. 15 Dachrinnen, Fallrohre

und Schneefänge nicht einheitlich aus Zink oder

23.

24,

23.

26.

28.

29.

31:

32.

33.

34,

33.

36.

Kupfer anbringt oder Dachrinnen nicht horizon-

ial verlegt oder Fallrchre nicht vertikal verlegt

oder Schnesfänge nicht als Gitter ausführt;

entgegen $ 5 Abs. 1 Fassaden nicht mit einem

klar ablesbaren Gliederungsprinzip mit den in

Satz 2 und 3 genannten Mitteln gestaltet;

enigegen $ 6 Abs. 3 vorhandenes Sichtfach-

werk nicht erhält und verputzt oder verkleidet

(Ausnahme Weiterseite).
enigegeen & 5 Abs. 4  besiehende

Klinkerfassaden/-gefache oderfreiliegende Ele-

mente von Sichtfachwerk beseitigt oder über-

deckt.

entgegen & 6 Abs. 5 Fachwerkimitationen aus

Holz oder anderen Materialien an der Fassade

anbringi.

entgegen 8 6 Abs. 7 unzulässige Verkleidungen

an Fassaden verwendei,

entgegen 8 6 Abs. 8 Fassaden nicht mit Gestal-

tungselemenien und Fensierumrahmungen

(Holzbekleidungen, Faschen, Profile oder

Gewände) gliedert:

entgegen $ 6 Abs. 9 an Fassaden vorhandene

Gliederungselemente oder Verzierungen bei

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaß-

nahmen nicht erhält oder wieder herstelli oder

instand setzt;

entgegen $S 6 Abs. 10 Gliederungselemente

wie Gesimse, Fensterumrahmungen, Fenster-

überdachungen, Lisenen, Brüstungsspiegel

oder Verzierungen aus einem anderen Mate-

rial als Naturstein, Putz oder Holz ausführt

oder verschiedene Materialien kombiniert oder

Gliederungselemente nicht farblich von den

. Fassadenflächen abseizt;

entgegen 8 6 Abs. 11 bei Gliederungseiemen-

ten imitierte Hoizmaserungen ausführt;

entgegen 8 6 Abs. 12 Bauteile von wissen-

schaftlicher, künstlerischer, handwerklicher

oder heimaigsschichtlicher Bedeutung wie

Hausmarken, Wappen, Gedenktafein, Skuiptu-

ren, Sonnenuhren oder \Wetierfahnen von ihrem

Standort entfernt;

entgegen $ 6 Abs. 13 Satellitenantennen, Rund-
funk- und Fernsehempfangsanlagen an von

öffentlichen Verkehrsräumen aus sichtbaren

Fassadeninstalliert;

enigegen $ 6 Abs. 14 Sockel nicht gegenüber

der Fassadenfläche plastisch absetzt oder die

weiteren Vorgaben des Abs. 14 nicht einhält;

entgegen $ 6 Abs. 15 an Fachwerkfassaden

ohne Außendämmung (fachwerksichtig, ver-

putzt oder verkleidet) Fenster nicht fassaden-

bündig einbaut (also Fenster mit Leibungstiefe

einfügt);

entgegen $ 6 Abs. 16 bei Außendämmmaßnah-

men an Fachwerkwänden die Fenstern nicht

wiederum fassadenbündig einsetzt (ausgenom-

men zwischenzeitlicher Verbleib im Bestand)

oder vorhandene Gliederungselemente (auch

Fensterumrahmungen) nicht wiederherstellt;



37. enigegen § 6 Abs. 17 Satz 2 clederllngs- oder
Gesiaitu n gsete ne nte nichi von d€f Fassaoer-
naüliääche f€r blich absetzi;

3€. eniqegen § 6 Airs. 17 Satz 3 bis 5 be aer Fe|r-
gesialtung yon Fasseden nichi die zulässigen
Farbtöne einhäli oder unzulässlge Farben u!1cr

Arstriche velwendet:
39. entgegen § 6 Abs_ 17 Saiz 6 .ite Farbgesta!

ilrng von Fassaden nichi mjt der Siadt Tre,{ufi
absiimm::

4C. enigegen § 7 Abs. i Fenster .ichi in einenl
rechteckigen Formai. oas h3her als brelt js1,

airslilhrl:
4i. entgegen § 7Abs.2 Fenster, die bfetter als hoch

-rndj ;, L r t.... I DtEiiet 'r ..,.,.e;.jet rirLi e arl.
nungsformate umwandell oder die Sensier liaili
symmetriSCh vedikal giieied;

42. entgegen § 7 Abs. 3 ln qlia,:iraiischen oder
ennähernd qiradr"ai:scher Fensteröffnungen
richi Fe|stei trtt rn;ndesiens einer senkrechielt
Tetlung elnba!t;

.,13. entlegen § 7 Abs. 4 Fenster bei eirer Jichten
Rohoaubreiie vcn mehr els 0,90 nr oder bEl
elner lichtefi Rohbauhöhe von mehr ais 1,25 m
nichi ieilt cdei entgege. Salz 2 untypisch gjte,

44. eitgegen § 7 Abs. 5 den/die horizontaleln
Kämpfefl- sprcsse schmaiei als 65 cril oCer
breiter als l6 cff (gemessen von clas zu Gtas)
oder ohne Kämpferprolil ausfühd:

45. enigegen § 7 Abs. 5 de./die vedikale/n Stuipt
sorosse schnialer ais 5,5 cn] oder breiief als ii
cln (genessen von GJas zu Gias) oder ohne
profilie.te Schiagieiste auslührtl

2|6. erlgegef § 7 Abs. 5 Regenschuizschienen bei
Fe4s1ern. die vom öffenilichen ../e*chrsra,Jm

aus elnsehbai sind, nichi fiit vJeitorscherkeiar-
ligen Profilen verkleldeii

47. entgegen § 7 Abs. 7 !nzrlässtge Gtiede-
rüngs€lernente wje S,rrosser ir Sche benzwi-
schenraLrr. von isoliergläserr ojer L,JessingJ
Goidsprossen ader Sprcssen n sgparaten, alf-
qesetzten Rahmen ausfühdi

4E. enigegen § 7Abs. 6 S. 1 tn einer Fassade rneh-
i-rp \ila,or.r|e' .:' Fe.< ar .-r^ei o. i

49. enigegen § 7 Abs. I S. 2 urd 3 für Fensierrah-
men andere l,latedalien als Hoiz ve^iren.tei, es
sei denn. es han.ieli sich urn rlach 1945 e.ich-
ieie rlchl denkmalgeschützt_- cebäude (Ein-
zelkulturdenkmai: § 7 Abs. 4 zL_ir Gliederung
beachien)l

aii. § tgeoon § 7 Ab(. 9.r:u.;.)ige Gt)<,_. .e-

51. enigegen § 8 Abs.l Schauienster oder Läden-
ir:iren nicht in axialem BezuE auf Fensler und
Fenstergruppen der Obei.geschosse anorcjrei
oder bei uiregelmäßtgem Achsrhythmus das
Erdgeschoss nichl durch Gesimse cieuflich von
der Häuptfassaie absetzi;

52. entgege. § 8Abs. 2 Schaufenster richt hcrtzon-
talgiieded;

53. entEegen § 8 Abs. 3 für Schaufe|ster al]dere
/aleriallen als Holz vervvendeL, es se denn.

es hendelt slch irm nach 1g:15 errichteie ni.ht
Cenkmalgeschüizte Gebäude lEinzeidenk-
mal);

54. enigegen § I Abs. 1 Hauslüren oder Tore o]ne
axialen Bezu! auf Fenster und FenstergrLrppen
der Obergeschosse allordnet;

55. entgegen § I Abs. 2 historische Ti:iröänungen
oder Tore ersatzlos enl{ernt.

5e enigegen § I Abs. 3 mehiflLlgelige Türen o.t€r
Tore nicht du.ch senkrechte Profile als Schjag-
le:sten oder Tür- und Torilügel nichi d!.ch
Füii!rngen, Kassetiieiungen oclef vertikate
Slrukiuren symmetrisch gliedert;

57. entgegen § 9Abs.,1in FachwerkhäLrsern gemäß
Sa? 1 oder Einzelkulturdenkmalen für Türen
odsr Tore andefe llaterialen als Hotz v€rwen-
det, es sei denn. es handeli sich i]m nach i94S
errichtete, nichi denkrna{geschützte cebäu.le
lFlnzeldenknel)i

58. entgegen § 9 Abs. 5 für Gärageniore jn Stra-
ßenfassadei andere Tore als Flügei-, Dreh-,
Schlebe-, Roli- oder Schwingiorc einbaüt oder
drese ke;ne syinmeidsche Gliederung nurch
Füliunger Lrnd Kassetten oder keine ve.tikale
Strukiur besllzeni

59. e.tgegen § 10Abs. '1 S. 1 Rotitäden an siraßen-
seiligen Fassaden änbringt, deren Käs1en odel
Blenden von außen sichibar sind oder die das
Fensie4ormat alliein Verhältnis B.eiie zu Höhe
.Jrier 'l:1.5 veringern ode| die die Proporiionen
.ier FensleEliederung verändem.

6). -nrregen 9 0 Aoi. - .orl .ro.-F ;er,te.-
klappläden beseitigi;
enigegen § 11 Abs. 1 andere ats.iie in Sa'"z 1

zuiässigen Vordächer errchtei o.er E nhausufl,
gen, Kragplatten, Baldachine oder ändere aus-
kragende Konsttükiioner naci Saiz 2 yor rler
Fassacie erbaui, die vom öfre.rlichen \"/erkef,s-
raun aus elnsehbar sind.
entgegen § T1 Abs_ 2 Baikone, Lcogien oder
$/iniergäfien an siraßenseii gen Fassaden
anlrringt;
--r.ale- § I . AD.. I _reDoo, 

.o, Hr. .F I gän.
Jen dre v... dfenllLnF. /o-i6i s,drr e r
sehbar sind, n:cht aus rnassiven Blcckstul€n
mit einer ungeschliflenen Nätursteinoberfläche
oder aus Blockslulen n Werkstetn cder dltrch-
gehenden Belägen aus ungesch{iffeneB Naiur-
odef $lerkstein eraichtei:
enigegen § 13 Abs. 1 n Straßen oder Gassen
zum öffentiichef Verkehrsraum Einfdedün-
gen nichi ä,s rnassive, mindesiens 1,0 m hohe
l\lauer oder ais rnindesiens 1.0 m hohen Hoiz-
zaun oder ais mindestens 1,0 m hohen [4eia -
zaun cder ais La!bqehöizhecke ausführt:
sntgeEen § 13 Abs. 2 Oberflächen von Etf-
friedungs- oder Siützmauern nlchi aus fauern,
ungeschliffenen Nalurstein ode. ats verpuizies
Ziegelmauer$/erk ausf ühdi

51.

62.

63.

64.

65.
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37.

38,

39.

40.

41.

42.

44.

45,

47.

48.

49.

50.

51.

52.

enigegen $ 6 Abs. 17 Satz 2 Gliederungs- oder

Gestaltungssiemente nicht von der Fassaden-

haupffiäche farblich absetzt;

enigegen $ 6 Abs. 17 Satz 3 bis 5 bei der Farb-

gestaltung von Fassaden nicht die zulässigen

Farbtöne einhält oder unzulässige Farben und

Anstriche verwendest;

entgegen 8 6 Abs. 17 Satz 6 die Farbgestal-

tung von Fassaden nicht mit der Stadt Treffurt
absiimmt:

enigegen $ 7 Abs. 1 Fenster nicht in einem

rechteckigen Format, das höher als breit ist,

ausführt;

entgegen $ 7 Abs. 2 Fenster,die breiter als hoch

sind, nicht durch Pfeiler in zwei senkrechte Öff-
nungsformate umwandelt oder die Fenster nicht

symmetrisch vertikal gliedert;

entgegen $ 7 Abs. 3 in quadratischen oder

annähernd quadratischen Fensteröffnungen

nicht Fenster mit mindestens einer senkrechten
Teilung einbaut;

entgegen $ 7 Abs. 4 Fenster bei einerlichten

Rohbaubreite von mehr als 0,90 m oder bei

einer lichten Rohbauhöhe von mehr als 1,25 m
nicht teilt oder entgegen Saiz 2 untypisch glie-
dert;

entgegen $ 7 Abs. 5 den/die horizontale/n

Kämpfer/- sprosse schmaler als 6,5 cm oder
breiter als 16 cm (gemessen von Glas zu Glas)
oder ohne Kämpferprofil ausführt;

entgegen $ 7 Abs. 5 den/die vertikale/n Stulp/-

sprosse schmaler als 5,5 cm oderbreiter als 11

cm (gemessen von Glas zu Glas) oder ohne

profilierte Schiagleiste ausführt;
entgegen 8 7 Abs. 6 Regenschutzschienen bei

Fenstern, die vom öffentlichen Verkehrsraum

aus einsehbar sind, nicht mit wetterschenkelar-

tigen Profilen verkleidet;

entgegen $S 7 Abs. 7 unzulässige Gliede-
rungselemente wie Sprossen im Scheibenzwi-
schenraum von Isoliergläsern oder Messing-/
Goldsprossen oder Sprossen in separaten, auf-

gesetzten Rahmen ausführt;

enigegen 8 7 Abs. 88.1 in einer Fassade meh-

rere Materialien für Fenster verwendet;
enigegen $ 7 Abs. 88. 2 und 3 für Fensterrah-
men andere Materialien als Holz verwendet, es

sei denn, es handelt sich um nach 1945 errich-

tete nicht denkmalgeschützte Gebäude (Ein-

zelkulturdenkmal; $ 7 Abs. 4 zur Gliederung
beachten);

entgegen $ 7 Abs. 9 unzulässige Gläser ver-
wendet;

entgegen $ 8 Abs.1 Schaufenster oder Laden-
türen nicht in axialem Bezug auf Fenster und
Fenstergruppen der Obergeschosse anordnet
oder bei unregelmäßigem Achsrhythmus das
Erdgeschoss nicht durch Gesimse deutlich von
der Hauptfassade absetzt;
entgegen $ 8 Abs. 2 Schaufenster nicht horizon-
tal gliedert;

93.

94.

98,

>68.

57.

38.

59.

60.

62.

63.

64,

65.

entgegen $ 8 Abs. 3 für Schaufenster andere

Materialien als Holz verwendet, es sei denn,

es handelt sich um nach 1945 errichtete, nicht

denkmalgeschützte Gebäude (Einzeidenk-
mal);

enigegen 5 9 Abs. 1 Haustüren oder Tore ohne

axialen Bezug auf Fenster und Fenstergruppen

der Obergeschosse anordnet;
entgegen $ 9 Abs. 2 historische Türöffnungen

oder Tore ersatzlos entfernt.

entgegen $ 9 Abs. 3 mehrflügelige Türen oder

Tore nicht durch senkrechte Profile als Schlag-

leisten oder Tür- und Torflügel nicht durch
Füllungen, Kassetlierungen oder vertikale
Strukturen symmetrisch gliedert:

entgegen $ 9 Abs. 4 in Fachwerkhäusern gemäß
Satz 1 oder Einzelkulturdenkmalen für Türen
oder Tore andere Materialien als Holz verwen-

det, es sei denn, es handelt sich um nach 1945
errichtete, nicht denkmalgeschützte Gebäude
(Einzeldenkmal);

entgegen $ 9 Abs, 5 für Garagentore in Stra-

Renfassaden andere Tore als Flügel-, Dreh-,

Schiebe-, Roli- oder Schwingtore einbaut oder
diese keine symmeirische Gliederung durch
Füllungen und Kassetten oder keine vertikale
Struktur besitzen;

entgegen $ 10 Abs. 1 8. 1 Rollläden anstraßen-

seitigen Fassaden anbringt, deren Kästen oder

Blenden von außen sichtbar sind oder die das

Fensterformat aufein Verhältnis Breite zu Höhe
unter 1:1,5 verringern oderdie die Proportionen
der Fenstergliederung verändern.

entgegen & 10 Abs. 2 vorhandene Fensier-
klappläden beseitigt;

entgegen $ 11 Abs. 1 andere als die in Satz 1

zulässigen Vordächererrichtet oder Einhausun-

gen, Kragplatten, Baldachine oder andere aus-
kragende Konstruktionen nach Satz 2 vor der
Fassade erbaut, die vom öffentlichen Verkehrs-
raum aus einsehbar sind,

entgegen $ 11 Abs. 2 Balkone, Loggien oder
Wintergärten an siraßenseitigen Fassaden
anbringt;

entgegen $ 12 Abs, 1 Treppen vor Hauseingän-

gen, die vom Öffentlichen Verkehrsraum ein-
sehbar sind, nicht aus massiven Blockstufen
mit einer ungeschliffenen Natursteinoberfläche
oder aus Blockstufen in Werkstein oder durch-
gehenden Belägen aus ungeschliffenem Natur-
oder Werksiein errichtet;

entgegen $ 13 Abs. 1 in Straßen oder Gassen

zum Öffentlichen Verkehrsraum Einfriedun-

gen nicht als massive, mindestens 1,0 m hohe

Mauer oder als mindestens 1,0 m hohen Holz-

zaun oder als mindestens 1,0 m hohen Metall-

zaun oder als Laubgehölzhecke ausführt,

entgegen $ 13 Abs. 2 Oberflächen von Ein-
friedungs- oder Stützmauern nicht aus rauem,

ungeschliffenen Naturstein oder als verputztes

Ziegelmauerwerk ausführt;

17



,,$n o*0,.,,0,u
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entgegen § 13 Abs. 4 !nverpLiizte cl6r 'rn're.I i !. Be,"n- . t-' Zege 'a--
.ieo .r9., d, ' )r 'lDolo '- " '

erriahtei Dz\/. na.h Sanierung erhäli cder lviall_

ear m! Spaitklinkern, Flesen oder Eiemettea
ärrs Kunststoal verkleideii
entgegen § 13Abs. 5 Hcl77äLfe nichi,nil senk-
iechi stehenden Latten und geraden oberen
ZaLrnfeldabschllss gestallet oCer l\,1eiallzäuf e

n cht mil veriikalen Siäben mll gleichmäßigeil
Querschn;ti herstelli oder-iÜren ooer Tore nicht
in gleicherAri vlie dle E nfriedung gesialiei;

entgegen § 13 Abs. 6 Einfriedurgen äus Flechl-
giiiern, l\,laschendraht, Drahtmaiten oder rusti-
kalen ,\leiall- oder Holzzäune oder l!4elallzäune
nrii hiustern- Bögen oder unrhyihinischen St'!k
turen cder aüs Strlrkturelenienien aus Belon

entgeger § '14 Abs. T Vorgärien nichi gärtne_

rsch gestaltel oder sie als Arbeits- oder LageF

-n_gFcE § 4 A'<. 2 ,o| ano- 'eS \a' ..\io: -
pfiasiei auf ilofräumelr beseriigt oder für b-'fe_

)t.q, . 6 ce'l.@tL Flä. he. ence e \lä:e'a ..,
als NatLrr- odef Betonpflasierstein oder sogar
Beton oderAsphaii ais tsefesliqung vetuendet;
enigeger § 15 Abs. 1 v\erbeanlagen !nd deren
Gestaltung nichi mii der StadlTreäuri abstimmt.
F'rqege. §,' \rs. i ,^e'irPa'iäoe. d a o'_
ren Siellen als an Fassaden .n Erdgeschoss
oder im Obergeschoss unterhalb der Fensier-
brüstunG anbringi;
entgeger § 15 Abs. 3 Werbeanlagen an der
Fassade nichi als waage.echie gemalie Schrift
züge und Symbole oder als Einzeliruchstaben
aus Meiall, Stuck, Keram;k Glas oder Holz oder
als ndividLrell gesialteief Ausieger senkrechl
zur Fassade ausiüh.li
enigegen § 15 Abs.4 rlie Gesamthöhe von \/er-
beanlagen in der Fassadenebene von .nax mal
0,7 m oder Cie Höhe von Schriftzüger und Sym
bolen./on maximai 0,5 rn über'schreitet;
enlgegen § '15 Abs. 5 dle Aüskragung von
Jletbaa.\pg-t( \o' ir.-o, 0 nod-'"'.e
Durchgangshöhe von 2 25 m ode. dieAnsichts-
i!äche von Auslegern vcn maximal 1,0 rn? richi
einhäli:
entgegen § 15 Abs.6 werbeanlagen anders als
in Nummer a) bis c) beschrleben beleuchtel;
enigegen § 

-15 Abs. 7 Werbeanlagen
a) als senkrecllle Fahnen- ocier Kletterschrift

b) als kaste nförnr iqe Werbeaniage n mjlSchrft_
block oder n lt Einzelbuchsiaben oder

cJ als Spannbänder ir/elbefahnen, Lich_

terketten oder ähnliche beweglche WeF
ooa-lagen \d.>ge-o e. lu-zfrS oF

Sonderveranstallungen) oder

C) als grellleuchiende, bllnkende, nichl blend-
freie oder bewegliche Werbeanlagen oder

--) außerhalb des Ories Cer Lesrung odei

f) auf Dachflächen, St|aßen-, Geilweg- oder

Plaizbelägen ode.

g) an Türen, T.oren, Fenslerläden cder an tra-
genden cder die Gesialiuns prägerden
8al eile, .{'o S' :zÖ. tr e:l . f:: , 1'"'
nen. Gesirns-. cder Schßruckelemenie odel

h) an Einii eolngen, ln Vbrqänen. an Ruhe-
bänken PapieIkörben o.ie.

i) aul ö{leniiichen G nfächen, an Bäumen
oder Baufigruopen

errichtet.

{2) Die Vorschriften des Thüringer Denkmä!schutz-
geseizes (ThDSchG) bleiben hieruon unberühli.

r'3) Die CrdnungswiCrigkeir kann gernä11§ 36Abs.3
dar Thüringer Bauordnung rn i elne. Geldbllße
b s zu 500.000,- € geahndei werden.

§ 18
lnk€fttreten / au ßerkrafttreten

Dlese Saizung 1ll1 aif Tag nach lhrer öffentl;chen
BekanntnraciIng in Kraft.
Gleichzeliig iriit d e S:izLrng der Siadl Treffuri Übe.

d e Gesialtung von bauiich en An lag en lm Befeich cies

Cdskernes Gioßburschla iGestaitungssatzLng) /om
11.06.1S02 in der jeweils gülligen Fassufg außef
Kraft.
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18

entgegen $ 13 Abs. 4 unverputzte oder unver-

kleidete Beton- oder Ziegelmauern oder Ein-

friedungen aus Sichtbetonstrukturelementen

errichtet bzw, nach Sanierung erhält oder Mau-

ern mit Spaltklinkern, Fliesen oder Elementen

aus Kunststoff verkleidet;
entgegen & 13 Abs. 5 Holzzäune nicht mit senk-

recht stehenden Laiten und geradem oberen

Zaunfeldabschluss gestaltet oder Metallzäune

nicht mit vertikalen Stäben mit gleichmäßigen

Querschnitt herstellt oder Türen oder Tore nicht

in gleicher Art wie die Einfriedung gestaltet;

entgegen & 13 Abs. 8 Einfriedungen aus Flecht-

gitiern, Maschendraht, Drahtmaiten oderrusti-

kalen Metall- oder Holzzäune oder Metallizäuns

mit Mustern, Bögen oder unrhythmischen Siruk-

turen oder aus Struktureilementen aus Beton

errichtet;
entgegen 8 14 Abs. 1 Vorgärten nicht gärtne-

risch gestaltet oder sie als Arbeits- oder Lager-

fläche nutzt;
entgegen & 14 Abs. 2 vorhandenes Naturstein-

pflaster auf Hofräumen beseitigt oder für befe-
stigte, einsehbare Flächen andere Materialien

als Natur- oder Betonpflasterstein oder sogar

Beton oder Asphalt als Befestigung verwendet;

entgegen & 15 Abs. 1 Werbeanlagen und deren

Gestaltung nicht mit der Stadt Treffurt abstimmt.

entgegen 8 15 Abs. 2 Werbeanlagen an ande-

ren Stellen als an Fassaden im Erdgeschoss

oder im Obergeschoss unterhalb der Fenster-

brüstung anbringt;

entgegen 8 15 Abs. 3 Werbeanlagen an der

Fassade nicht als waagerechte gemalte Schrift-
züge und Symbole oder als Einzeibuchstaben
aus Metall, Stuck, Keramik, Glas oder Holz oder

als individuell gestalteter Ausleger senkrecht

zur Fassade ausführt;
entgegen 8 15 Abs. 4 die Gesamthöhe von Wer-

beanlagen in der Fassadenebene von maximal

0,7 m oder die Höhe vonSchriftzügen und Sym-

bolen von maximal 0,5 m überschreitet;

entgegen $ 15 Abs. 5 die Auskragung von

Werbeauslegern von maximal 1,0 m oder eine

Durchgangshöhe von 2,25 m oder die Ansichis-

fläche von Ausiegern von maximal 1,0 m? nicht

einhält;
entgegen 8 15 Abs. 8 Werbeanlagen anders als

in Nummera) bis c) beschrieben beleuchtet;

entgegen & 15 Abs. 7 Werbeanlagen
a) als senkrechte Fahnen- oder Kletterschrift

oder

b) als kastenförmige Werbeanlagen mit Schrift-

biock oder mit Einzelbuchstaben oder

c}) als Spannbänder, \Werbefahnen, Lich-

terketten oder ähnliche bewegliche \Ner-

beanlagen (ausgenommen kurzfristige

Sonderveranstaltungen) oder

d) als grellleuchtende, blinkende, nicht blend-

freie oder bewegliche Werbeanlagen oder

(2)

8)

außerhalb des Ortes der Leistung oder

f} auf Dachflächen, Straßen-, Gehweg- oder

Platzbelägen oder

g) an Türen, Toren, Fensterläden oder an tra-

genden oder die Gestaltung prägenden

Bauteilen wie Stützen, Pfeiler, Erker, Lise-

nen, Gesimse oder Schmuckelemente oder

h} an Einfriedungen, in Vorgärten, an Ruhe-
bänken, Papierkörben oder

i) auf öffentlichen Grünflächen, an Bäumen

oder Baumgruppen

S
D

errichtet.

Die Vorschriften des Thüringer Denkmalschutz-

gesetzes (ThDSch6)bleiben hiervon unberührt,

Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß $ 86 Abs.3

der Thüringer Bauordnung mit einer Geldbuße

bis zu 500.000,- € geahndet werden.

818
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen

Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Treffurt über
die Gestaltung von baulichen Anlagen im Bereich des

Ortskernes Großburschla (Gestaltungssatzung) vom

11.06.1992 in der jeweils gültigen Fassung außer

Kraft.

Treffurt, den 05.12.2018

Reinz

(Bürgermeister}

U

 


